




Fachamt: Kämmerei  Vorlage-Nr.: 2018-272 
     
   Datum: 30.11.2018 
 
 
Beschlussvorlage 
 
 
Haushaltsplan 2019 und Finanzplanung 2018 bis 2022 der Stadt Eberbach 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Gemeinderat 20.12.2018 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 

a) Die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung der Stadt Eberbach für das 
Haushaltsjahr 2019 wird zusammen mit dem Haushaltsplan 2019 mit den 
eingearbeiteten Änderungen der Ergänzungsliste beschlossen. 
 

b) Der Finanzplanung 2018 bis 2022 und dem Stellenplan 2019 wird zugestimmt. 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Der Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Eberbach für das Haushaltsjahr 2019 wurde am 
25.10.2018 in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats eingebracht. Die Beratung über die 
wesentlichen Bestandteile des Haushaltsentwurfs fand am  05.11.2018 in der 
nichtöffentlichen Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses statt. Die Beratung über 
die eingereichten Änderungsanträge der Gemeinderatsfraktionen erfolgte am 26.11.2018 in 
öffentlicher Gemeinderatssitzung.  
 
Seit der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2018 in den Gemeinderat und den Haushalts-
beratungen im Verwaltungs- und Finanzausschuss haben sich Änderungen an 
Haushaltsansätzen im Ergebnishaushalt und bei den Investitionen ergeben. Diese wurden in 
den Haushaltsplanentwurf eingearbeitet. 
 
Die Beschlussfassung des Haushaltsplanes soll auf Grundlage des Haushaltsentwurfs mit 
den eingearbeiteten Änderung der Ergänzungsliste erfolgen.  
 
 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

 

TOP 4 ö

1



 2 

 
 
Anlage/n: 
 
Ergänzungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2019 
Haushaltssatzung 
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt 
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 
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Stadtkämmerei Eberbach

Haushaltsentwurf 2019 Veränderung Stand 06.12.2018

Ergebnishaushalt

Gesamtergebnis -2.241.826 587.106 -1.654.720

Ordentliche Erträge 39.191.630 210.030 39.401.660
Ordentliche Aufwendungen 41.433.456 -377.076 41.056.380
Außerordentliche Erträge 0
Außerordentliche Aufwendungen 0

Finanzhaushalt

Änderung der Finanzierungsmittel -8.354.146 -8.497.540

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des
Ergebnishaushalts -106.776 587.106 480.330
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
aus Investitionstätigkeit -7.498.980 -730.500 -8.229.480
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
aus Finanzierungstätigkeit -748.390 0 -748.390

                                 Übersicht

                                       Ergänzungsliste Nr. 4

                                       Haushaltsentwurf 2019
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Haushaltssatzung
 
 

für das Haushaltsjahr 2019
 
 
 

Auf Grund von §79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der
Gemeinderat am ………. die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019

beschlossen:
 
 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
 
 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt

 
 
1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 39.401.660 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 41.056.380 €
1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis von - 1.654.720 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 €

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis von 0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis von - 1.654.720 €

 
 
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen
2.1 Gesamtergebnis der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 38.021.360 €
2.2 Gesamtergebnis der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 37.541.030 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 480.330 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.280.600 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von                      10.510.080 €

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf - 8.229.480 €
aus Investitionstätigkeit von

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von - 7.749.150 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von - 748.390 €

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus
aus Finanzierungstätigkeit von - 748.390 €

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, - 8.497.540 €
Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)
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§ 2 Kreditermächtigung
 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

 
 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die 
künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung) wird festgesetzt
auf 0,00 EUR.

 
 

§ 4 Kassenkredite
 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR.

 
 

§ 5 Steuersätze
 
 
Die Hebesätze wurden im Rahmen einer gesonderten Satzung über die Realsteuerhebesätze, 
beschlossen am 29.01.2015, festgesetzt:

 
 
1.  Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v. H. 
b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.

2. Gewerbesteuer
nach dem Gewerbeertrag auf 360 v. H. 
der Steuermessbeträge

 
 
Eberbach, den …………….

 
 
 
Peter Reichert
Bürgermeister
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Verpflichtungsermächtigungen 
 

 

 

 

 

 
Verpflichtungsermächtigungen 

Im Haushaltsplan des Jahres 

 
Voraussichtlich fällige Auszahlungen: 

2020 2021 2022 später 
1 2 3 4 5 

 
 

2019 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

 
Summe: 0 € 

    

 
Nachrichtlich 
 
im Finanzplan vorgesehene 
Kreditaufnahmen 

 
 
 
          
6.175.745 € 

 
 
 
 
7.313.283 € 

 
 
 
  
7.640.483 € 

 

 
Aufteilung der Einzelmaßnahmen: 
 
Im Haushaltsplan 2019 sind keine 
Verpflichtungsermächtigungen eingeplant. 
 

 
 
 
 
 
     
   

 
 
 
 

  

 
Summen: 

 

 
0 € 

   

 

Übersicht 
über die aus Verpflichtungsermächtigungen 

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 
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voraussichtlicher 
Stand zu Beginn des 
Haushaltsjahres 2019

voraussichtlicher 
Stand zum Ende des 
Haushaltsjahres 2019

1.
Anleihen und Verbindlichkeiten aus 
Kreditaufnahmen

1.1 Anleihen

1.2
Verbindlichkeiten aus Krediten für 
Investitionen

1.2.1 Bund
1.2.2 Land

1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen
1.2.5 Kreditinstitute
1.2.6 sonstige Bereiche 15.675 14.927
1.3 Kassenkredite

1.4
Verbindlichkeiten aus kredtitähnlichen 
Rechtsgeschäften

15.675 14.927

2

Schulden der Sondervermögen mit 
Sonderrechnung (Angaben jeweils für 
einzelne Sondervermögen)

2.1 Anleihen

2.2
Verbindlichkeiten aus Krediten für 
Investitionen (Stadtwerke) 12.844 11.840

2.3 Kassenkredite (Stadtwerke) 0 0

2.4
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen 
Rechtsgeschäften

12.844 11.840

3
Gesamtschulden von Kernhaushalt und 
Sondervermögen

3.1 Anleihen

3.2
Verbindlichkeiten aus Krediten für 
Investitionen 28.519 26.767

3.3 Kassenkredite

3.4
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen 
Rechtsgeschäften

28.519 26.767

Konsolidierte Gesamtschulden: 28.519 26.767

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich 
Kassenkredite)

Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt

Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen

abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und 
Sondervermögen

Zwischensumme: 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4

Art der Schulden

TEUR
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Fachamt: Stadtwerke  Vorlage-Nr.: 2018-280 
     
   Datum: 10.12.2018 
 
 
Beschlussvorlage 
 
 
Wirtschaftsplan und Finanzplanung der Stadtwerke Eberbach für das Jahr 2019 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Gemeinderat 20.12.2018 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 
1. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Eberbach für das Wirtschaftsjahr 2019 wird 

beschlossen. 
2. Der Planungsübersicht (Finanzplanung) der Stadtwerke Eberbach für die 

Wirtschaftsjahre 2018 bis 2022 wird zugestimmt. 
3. Dem Stellenplan 2019 wird zugestimmt..  
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2019 der Stadtwerke Eberbach wurde am 26.11.2018 in 
den Gemeinderat eingebracht und am 29.11.2018 im Werksausschuss vorberaten. 
 
Nach der Einbringung des Wirtschaftsplanes in den Gemeinderat wurden keine 
Veränderungen mehr vorgenommen.  
 
Bis zum Datum der Erstellung der Beschlussvorlage sind keine Änderungsanträge 
eingegangen. Ergänzungslisten sind ebenfalls keine vorhanden. 
 
Somit ergeben sich die Planzahlen, wie sie im Wirtschaftsplan 2019 ausgewiesen sind. 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister   
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Fachamt: Stadtkasse  Vorlage-Nr.: 2018-269 
     
   Datum: 27.11.2018 
 
 
Beschlussvorlage 
 
 
Annahme von Spenden 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Gemeinderat 20.12.2018 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat stimme der Annahme der Spenden zu.  
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 

Gemäß § 78 Abs. 4 GemO für Baden-Württemberg in Verbindung mit der Dienstanweisung  
über die Annahme und Behandlung von Spenden der  Stadt Eberbach vom 17.02.2017 
müssen Spenden vom Gemeinderat angenommen werden. 
 
Der Stadt Eberbach wurden Spenden lt. beigefügter Liste zugewendet.  
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

Anlage/n: 
 
Spendenliste zur Drucksache 
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Spendenliste zur Gemeinderatsdrucksache Nr. 2018-269 
 
 
Datum Spender Betrag Spendensache 

Verwendungszweck 
    
06.10.18 Diverse Spender 

Spender möchten keine 
Veröffentlichung der Daten 

353,90  
(Sachspende) 

Bücher u. sonstige Medien für 
Stadtbibliothek 

13.11.18 Gelita AG, Eberbach  
(Geldspende) 

Erwerb von Software für das 
Hohenstaufen Gymnasium Eberbach 
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Fachamt: Amt für öffentliche 
Ordnung 

 Vorlage-Nr.: 2018-250/1 

     
   Datum: 07.12.2018 
 
 

Informationsvorlage 
 
 
Umwandlung Tempo 10 Zone in Tempo 20 Zone in der Friedrichstraße 
 
 
Zur Information im: 
 

Gremium am  

Gemeinderat 20.12.2018 öffentlich 

 
 
In der Friedrichstraße wird die „Tempo 10-Zone“ (Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich) in 
eine Tempo 20-Zone (Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich) umgewandelt und die 
Beschilderung entsprechend ausgetauscht. 
  
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Mit Beschluss des Gemeinderates vom 26.07.1999 (Drucksache Nr. 62/1999) wurde im 
Zuge der geplanten Umgestaltung der Friedrichstraße die Einführung einer Tempo 10-Zone 
(Verkehrsberuhigter Bereich) beantragt.  
 
Nach dem Umbau der Friedrichstraße im Jahr 2006 wurde die Beschilderung mit Tempo 10-
Zone seitens der Örtlichen Straßenverkehrsbehörde verkehrsrechtlich angeordnet und vom 
Straßenbaulastträger umgesetzt.  
 
Bereits damals wurden von der Örtlichen Straßenverkehrsbehörde und dem Polizeipräsidium 
Heidelberg (heute Polizeipräsidium Mannheim) Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit 
einer derartigen Tempo 10-Zone vorgetragen. Zwar eröffnete die Straßenverkehrsordnung 
die theoretische Möglichkeit einer derartigen Beschilderung, jedoch existierte dieses 
Verkehrszeichen „Tempo 10-Zone“ nicht im damaligen Verkehrszeichenkatalog (VZ.-Kat.).  
 
Nach § 45 Abs. 1c StVO ordnen die Straßenverkehrsbehörden innerhalb geschlossener 
Ortschaften Tempo 30-Zonen im Einvernehmen mit der Gemeinde an. Nach § 45 Abs. 1d 
StVO können in zentralen städtischen Bereichen mit hohem Fußgängeraufkommen und 
überwiegender Aufenthaltsfunktion (Verkehrsberuhigte Geschäftsbereiche) auch Zonen-
Geschwindigkeitsbeschränkungen von weniger als 30 Km/h angeordnet werden. Laut den 
Erläuterungen zu diesem Paragraph in den einschlägigen StVO-Kommentaren (mit 
dazugehöriger Verwaltungsvorschrift) ist demnach eine tempolimitierte Zone durch 
Anordnung einer Tempo 10-Zone theoretisch möglich.  
 
Da allerdings nur die in der StVO mit dazugehörigem Verkehrszeichenkatalog, bzw. mit 
Verkehrsblattverlautbarung veröffentlichen Zeichen angeordnet werden dürfen (sog. 
Ausschließlichkeitsgrundsatz), konnte diese Zone damals wie heute nicht visualisiert werden. 
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Seitens des Verkehrsministeriums als Oberste Straßenverkehrsbehörde wurden jedoch bis 
2016 derartige Tempo 10-Zonen toleriert, mit der Aussicht darauf, dass dieses Zeichen bei 
der Überarbeitung des Verkehrszeichenkatalogs mit aufgenommen wird. Der neugefasste 
Verkehrszeichenkatalog aus 2017 enthält dieses Zeichen jedoch nicht. Die Begründung 
lautete dahingehend, dass städtebauliche Anforderungen an die Gestaltung des 
Verkehrsraums und die Verkehrsberuhigung mit den vorhandenen und bewährten Zonen 
(Tempo 30-Zone, verkehrsberuhigter Geschäftsbereich mit Tempo 20-Zone, 
verkehrsberuhigter Bereich, Fußgängerzone etc.) gelöst werden können, wenn die 
straßenrechtlichen Voraussetzungen vorliegen. 
 
Die Regierungspräsidien wurden seitens des Verkehrsministeriums im Nachgang 
aufgefordert, die nachgeordneten Behörden dahingehend zu unterrichten und auf eine 
rechtskonforme Beschilderung hinzuwirken. 
 
Nach geltender Rechtslage entfaltet somit das Schild „Tempo 10-Zone“ keinen 
Regelungsinhalt was zur Folge hat, dass die Nichtbeachtung des Schildes „Tempo 10-
Zone“ derzeit nicht geahndet werden kann. 
 
Aus den o.g. Gründen ist die Verwaltung nun gefordert, gemäß der Vorgabe des 
Verkehrsministeriums, die Friedrichstraße mit einer Tempo 20-Zone zu beschildern um 
Rechtssicherheit zu schaffen. 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 
Anlage/n: 
 
Keine 
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Fachamt: Planung  Vorlage-Nr.: 2018-253/1 
     
   Datum: 05.12.2018 
 
 
Beschlussvorlage Bauvorhaben 
 
 
Bauantrag: Errichtung eines Schuppens, Baugrundstück: Flst.Nr. 156/5 Gemarkung 
Brombach 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Gemeinderat 20.12.2018 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 
1. Zu dem Antrag wird das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 Baugesetzbuch (BauGB) 

nicht erteilt. 
 
2. Die bereits erfolgte teilweise Ausführung des Schuppens ohne vorherige Einholung einer 

baurechtlichen Genehmigung ist zu missbilligen. 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
1. Ausgangslage 

Das Vorhaben wurde in der Sitzung des Bau-und Umweltausschusses am 03.12.2018 
nicht behandelt.  
 
In der Sitzung des Ortschaftsrats am 04.12.2018 wurde das Vorhaben entgegen dem 
Beschlussantrag der Verwaltung befürwortet. 
Als Gründe wurden die Nichteinsehbarkeit des Vorhabens, die Pflege des dort gelegenen 
Landschaftsteiles vor einer Verbuschung durch den Antragsteller sowie die Lage eines 
Bienenhauses im dortigen Bereich benannt. 
 

2. Planungsrechtliche Beurteilung 

 
 
So liegt das beantragte Vorhaben innerhalb einer als landwirtschaftliche Nutzfläche sowie 
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung ausgewiesenen 
Grundstücksteilfläche, sh. Anlage 1 Auszug Bebauungsplan. 
 

3. Vorhaben 
Beantragt ist die Errichtung eines Schuppens zur Holz und Gerätelagerung, sh. Anlage 2. 
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So wurde bereits in den zurück liegenden Jahren durch den Eigentümer des 
Grundstückes durch Herstellung der Sockelmauer die Grundlage zur Errichtung des 
Schuppens gelegt, sh. Anlage 3 Auszug Luftbild 2013. 
 
Bei dem Antragsteller handelt es sich nicht um einen privilegierten landwirtschaftlichen 
Betrieb. 
 

4. Städtebauliche Wertung 
Im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes nach § 30 Abs. 1 BauGB, der allein oder 
gemeinsam mit sonstigen baurechtlichen Vorschriften mindestens Festsetzungen über 
die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflächen und 
die örtlichen Verkehrsflächen enthält, ist ein Vorhaben zulässig, wenn es diesen 
Festsetzungen nicht widerspricht und die Erschließung gesichert ist. 
 
Wie bereits erwähnt, befindet sich die bereits in Teilen errichtete bauliche Anlage 
planungsrechtlich innerhalb einer als landwirtschaftliche Nutzfläche sowie für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung ausgewiesenen 
Grundstücksteilfläche. 
Gemäß den Festsetzungen des Maßgebenden Bebauungsplanes sind Nebenanlagen nur 
innerhalb der ausgewiesenen Bauflächen zulässig. 
 
Die beantragte Bebauung führt nach Einschätzung der Verwaltung zu einer 
städtebaulichen Fehlentwicklung in Bezug zum vorh. städtebaulichen Gefüge des 
angrenzenden Siedlungsbereiches. 
Weiterhin würde ein Berufungsfall geschaffen, außerhalb des Siedlungsgefüges bauliche 
Anlagen zur Unterbringung u.a. von landwirtschaftlichen Gerätschaften zu ermöglichen. 
 
Seitens der Verwaltung wird deshalb weiterhin empfohlen das gemeindliche 
Einvernehmen zu dem Vorhaben nicht zu erteilen. 
 

5. Naturschutzfachliche Beurteilung 
Dem Umweltamt der Stadt Eberbach wurde das Vorhaben zu Stellungnahme vorgelegt. 
Die Stellungnahme wird der zuständigen Fachbehörde beim Landratsamt des Rhein-
Neckar-Kreises zur Prüfung vorgelegt. 
 

6. Nachbarbeteiligung 
Die gemäß § 55 benachrichtigten Angrenzer haben bis zur Erstellung der 
Beschlussvorlage zu den beantragten Vorhaben keine Einwände erhoben. 
 

7. Hinweise 
 Das Bauvorhaben liegt innerhalb eines Wasser- und Quellenschutzgebietes der  

Zone III. 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

Anlage/n: 
1-3 
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Dieser Tagesordnungspunkt wird Ihnen als 

Tischvorlage zur Verfügung gestellt. 
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Fachamt: Bauamt  Vorlage-Nr.: 2018-264 
     
   Datum: 20.11.2018 
 
 
Beschlussvorlage 
 
 
Antrag auf Erteilung einer Genehmigung für die Anlage einer Weihnachtsbaumkultur, 
Grundstück Flst.-Nr. 368 Gemarkung Brombach 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Gemeinderat 20.12.2018 öffentlich 

Ortschaftsrat Brombach  öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 
Zu dem Antrag auf Erteilung einer Genehmigung für die Anlage einer Weihnachtsbaumkultur 
auf den Grundstück Flst.-Nr 368 der Gemarkung Brombach  wird das gemeindliche 
Einvernehmen nach § 29 a LLG (Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz) unter den 
folgenden Vorbehalten erteilt: 
 
 Die Christbaumkultur kann in der bisherigen Art und Weise und ohne Einzäunung für eine 

Dauer von 10 Jahren weitergeführt werden. Danach ist die Fläche auszustocken und in 
Grünland rückzuführen 

 Die durchgewachsenen Nordmanntannen sind im Winterhalbjahr 2018 / 2019 zu 
entnehmen. 

 
Die bereits erfolgte Ausführung ohne vorherige Einholung der Genehmigung ist zu 
missbilligen. 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
1. Ausgangslage 
 
Die Stadt Eberbach wurde vom Amt für Landwirtschaft und Naturschutz beim Landratsamt 
des Rhein-Neckar-Kreises zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. Gemäß § 29 a des 
Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG) hat die Gemeinde ihr gemeindliches 
Einvernehmen oder die Verweigerung zu einer Aufforstung gegenüber der 
Landwirtschaftsbehörde schriftlich zu erklären. Laut dem Antrag ist die Anpflanzung von 
Nordmanntannen vorgesehen. Die Lage des Grundstückes kann der Anlage 1 dieser 
Beschlussvorlage entnommen werden. Wie aus dem übersendeten Schreiben des 
Landratsamtes zu entnehmen ist, handelt es sich um eine nachträgliche Erteilung einer 
Genehmigung. Die Kultur bestehe schon bereits seit mehreren Jahren.  
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2. Planungsrechtliche Beurteilung 
 
Das genannte Grundstück liegt im Außenbereich. Das Vorhaben wäre somit 
planungsrechtlich nach § 35 Baugesetzbuch zu beurteilen. 
Gemäß dem am 29.08.2011 genehmigten Flächennutzungsplan der vVG Eberbach-
Schönbrunn ist das Grundstück als landwirtschaftliche Nutzfläche dargestellt, sh. Anlage 2. 
 
Weiterhin sind Teilflächen des Grundstücks als geschützte Biotope gemäß § 33 NatSchG 
dargestellt. 
 

- 
Gebiet Nr. 6519-341 Odenwald- Brombach. 
 
 
3. Stellungnahme Umweltamt 
 
Das Vorhaben wurde im Hause durch das Umweltamt geprüft. Die Stellungnahme der 
Abteilung Umwelt liegt zur Beurteilung vor. Die entsprechenden Auflagen wurden im 
Beschlussantrag berücksichtigt.  
 
Diese wird außerdem der zuständigen Fachbehörde beim Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis 
zur Prüfung weiter geleitet. 
 
 
Aufgrund der durch das Umweltamt genannten Hinweise empfiehlt die Verwaltung das 
gemeindliche Einvernehmen, wie im Beschlussantrag formuliert, zu erteilen. 
 
 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

Anlage/n: 
 
Anlage 1: Lageplan 
Anlage 2: Auszug Flächennutzungsplan 
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Fachamt: Bauverwaltung  Vorlage-Nr.: 2018-257 
     
   Datum: 15.11.2018 
 
 
Informationsvorlage 
 
 
Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 49 (8) "Itterberg" (Parallelweg) 
Informationen zum bisherigen Verfahrensablauf 
 
 
Zur Information im: 
 

Gremium am  

Bau- und Umweltausschuss 03.12.2018 nicht öffentlich 

Gemeinderat 20.12.2018 öffentlich 

 
 
   
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
1. Ausgangslage 
 
Mit der Beschlussvorlage Nr. 2018-173 vom 13.08.2018 hat der Gemeinderat in seiner 
öffentlichen Sitzung vom 27.09.2018 die Offenlage zur Aufhebung des Bebauungsplanes  

beigefügten Lageplan hervor. 
 
Im Rahmen der Beratungen wurden seitens der AGL-Fraktion die Gründe hinterfragt, 
weshalb bei Aufhebung des zuvor genannten Bebauungsplanes das Quartier nicht mit einem 
neuen Bebauungsplan überplant werden könnte. 
 
Verwaltung und Gemeinderat wollten in der Vergangenheit bereits einen Bebauungsplan mit 

-Am Itter
Nachfolgende Gründe sprechen gegen eine Aufstellung eines Bebauungsplanes. 
 
 
2. -  
 
Mit der Beschlussvorlage Nr. 2006-327 vom 22.11.2006 fasste der Gemeinderat in seiner 
öffentlichen Sitzung vom 01.03.2007 den Beschluss, zur Entwicklung des Quartiers einen 
Bebauungsplan aufzustellen. 
 
Ein wesentlicher Belang waren hierbei die gesetzlichen Vorgaben des Waldabstandes. Im 
Vorfeld wurden hierzu Gespräche mit den betroffenen Trägern öffentlicher Belange geführt. 
Es handelte sich hierbei um das Kreisforstamt des Rhein-Neckar-Kreises sowie die 
Stadtförsterei Eberbach. 
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 2 

Am 20.04.2007 fand hierzu mit den zuvor genannten TÖB ein Gesprächstermin statt, um so 
die Stellungnahmen der Forstbehörden einzuholen bzw. den Sachverhalt und mögliche 
Problemstellungen zu erläutern. 
 
Im Ergebnis wurden seitens der Forstverwaltungen erhebliche Bedenken gegen eine 
Bebauung des Quartiers aufgrund des vorhandenen Waldes und des stark ansteigenden 

-

Gesprächstermin wurde in einem Aktenvermerk des Stadtbauamtes festgehalten. 
 
Aufgrund der ablehnenden Stellungnahme der Forstverwaltungen wurde mit der 
Beschlussvorlage Nr. 2008-332 vom 11.09.2008 die Aufhebung des 

-
öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 19.11.2009 beschlossen. 
 
 
3. Auswirkungen auf das Baurecht 
 

künftig die Zulässigkeit eines Bauvorhabens nach § 34 BauGB, unbeplanter Innenbereich, 
richten. 
 
Seitens des Baurechtsamtes wurde das Quartier vor Ort besichtigt und eine Beurteilung mit 
Schreiben vom 05.02.2018 abgegeben, siehe Anlage 2. Das Quartier wurde dem 
unbeplanten Innenbereich zugeordnet. 
 
Für die Grundstücke ergeben sich aus Sicht der Verwaltung keine planungsrechtlichen 
Nachteile. Durch die Aufhebung des nicht qualifizierten Bebauungsplanes, welcher lediglich 
eine Baulinie festlegt, bestehen damit keine zwingenden Vorgaben zur Bebauung im 
Grundstück. Der Bauherr hat daher in seiner Planung mehr Flexibilität was die 
Gebäudestellung im Hinblick auf den einzuhaltenden Waldabstand betrifft. Im Übrigen muss 
sein Vorhaben sich in die dortige Umgebungsbebauung einfügen und den Vorgaben der 
Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) entsprechen. Die Aufstellung eines 
Bebauungsplanes im dortigen Quartier wird nicht empfohlen. 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 
Anlage/n: 
 
1-2 
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Fachamt: Bauverwaltung  Vorlage-Nr.: 2018-259 
     
   Datum: 19.11.2018 
 
 
Beschlussvorlage 
 
 
3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 64 "Lichtgut-Alte Dielbacher Straße" der Stadt 
Eberbach mit Erlass von örtlichen Bauvorschriften  
a) Beschlussfassung zu den während der Offenlage des Bebauungsplanentwurfes 
eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange 
b) Beschlussfassung zu den während der Offenlage des Bebauungsplanentwurfes 
eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit  
c) Billigung des Bebauungsplanentwurfes einschließlich der örtlichen Bauvorschriften und 
des Entwurfes der Begründung 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Bau- und Umweltausschuss 03.12.2018 nicht öffentlich 

Gemeinderat 20.12.2018 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 
Zur Fortführung des Aufstellungsverfahrens als Bebauungsplan der Innenentwicklung (sh. 
Anlage 1) nach § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) wird beschlossen: 
 
1. Beschlussfassung zu den während der Offenlage des Bebauungsplanentwurfes 

eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange 
 
Die Stellungnahmen, die während der Offenlage des Entwurfes zur 3. Änderung des 

-
Belange abgegeben und eingegangen sind, werden entsprechend der Stellungnahme 
der Verwaltung (sh. Anlage 2) unter Abwägung der öffentlichen und privaten Belange 
untereinander und gegeneinander beschieden. 

 
2. Beschlussfassung zu den während der Offenlage des Bebauungsplanentwurfes 

eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass während des Zeitraums der Offenlage seitens der 
Öffentlichkeit keine Stellungnahmen abgegeben wurden. 

 
3. Billigung des Bebauungsplanentwurfes einschließlich der örtlichen 

Bauvorschriften sowie des Entwurfes der Begründung  
 
Der -Alte Dielbacher 

einschließlich der Begründung gebilligt.  
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 2 

 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
1. Ausgangssituation  
 
Durch den Gemeinderat wurde am 28.01.2016 der Aufstellungsbeschluss für die  

-
Eberbach gefasst, siehe Beschlussvorlage Nr. 2015-354. In der Sitzung vom 28.01.2016 hat 
der Gemeinderat dem städtebaulichen Vorentwurf vom Dezember 2015 zugestimmt. Nach 
Gesprächen mit den betroffenen Grundstückseigentümern im Rahmen des 
Bodenordnungsverfahrens wurde der Bebauungsplanvorentwurf nochmals geändert. Der 
geänderte Vorentwurf wurde am 29.09.2016 vom Gemeinderat gebilligt sowie die frühzeitige 
Beteiligung gemäß den Vorgaben des BauGB beschlossen, siehe Beschlussvorlage  
Nr. 2016-215/1. 
 
Nach § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB gelten im beschleunigten Verfahren die Vorschriften des 
vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 und 3 BauGB entsprechend.  
 
Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in der Eberbacher Zeitung und 
in der Rhein-Neckar-Zeitung am 29.10.2016 öffentlich bekanntgegeben. 
 
Über die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie der 
Öffentlichkeit eingegangenen Anregungen und Stellungnahmen gemäß dem § 3 Abs. 1 und 
§ 4 Abs. 1 BauGB hat der Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 27.04.2017 Beschluss 
gefasst, siehe Beschlussvorlage Nr. 2017-066. Die Stellungnahme der Verwaltung zu der 
frühzeitigen Beteiligung ist als Anlage 3 dieser Beschlussvorlage beigefügt. 
 
Gleichzeitig fasste der Gemeinderat den Beschluss über die öffentliche Auslegung des 
gebilligten Entwurfes zur 3. Änderung -Alte Dielbacher 

Bauvorschriften mit Begründung. Es erfolgte der Hinweis, dass im Verfahren nach  
§ 13 a BauGB keine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt wird. 
Anschließend erfolgten nochmals Gespräche mit allen betroffenen Grundstückseigentümern. 
 
Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes einschließlich der örtlichen 
Bauvorschriften mit Begründung erfolgte in der Zeit vom 10.09.2018 bis einschließlich 
12.10.2018. Die Offenlage wurde in der Eberbacher Zeitung sowie der Rhein-Neckar-
Zeitung, Eberbacher Nachrichten am 01.09.2018 öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
2. Inhalt der Bebauungsplanänderung 
 
a) Anlass zur Aufstellung des Änderungsbebauungsplanes gemäß Gemeinderatsbeschluss 

vom 28.01.2016 war die Entscheidung des Gemeinderates, die vorhandene, jedoch noch 

Grundstücke sollen künftig über einen privaten Anliegerweg an die Lichtgutstraße 
angebunden werden. Weiterhin erfolgt die Ausweisung eines Fußverbindungsweges über 
den Holderbach, welcher die Schafbrunnenstraße mit der Lichtgutstraße verbindet. 
 
Die städtebauliche Konzeption sieht weitere gemischte Bauflächen sowie weitere 
Bebauungsmöglichkeiten entlang des privaten Anliegerweges vor. Die 

Einzel- und Doppelhausbebauung soll analog der bisherigen Festsetzungen beibehalten 
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werden. Entlang des Holderbaches sind Grünflächen mit einem 6 m breiten 
Gewässerrandstreifen vorgesehen. 

 
b) Offenlage des Planentwurfes ab dem 10.09.2018 

 
Aufgrund der Anregungen und Stellungnahmen der von der Planung berührten Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange ergeben sich, wie in der Anlage 2 als 

Änderungen des Planentwurfes. 
 

 
3. Weiteres Verfahren 
 
Der genannte Bebauungsplan, der am 10.02.2007 rechtsverbindlich geworden ist, soll nach 
§ 13 a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung geändert werden. Die im BauGB 
genannten Voraussetzungen des § 13 a BauGB liegen vor. Entsprechend dem 
Beschlussantrag wird empfohlen, dem vorgelegten Entwurf zur 3. Änderung des 

-
Satzungsbeschluss ist der maßgebliche Zeitpunkt für das Vorliegen der Voraussetzungen 
des beschleunigten Verfahrens (§ 214 Abs. 3 BauGB). In der Begründung zum 
Bebauungsplan sind die Voraussetzungen zur Durchführung dieses Verfahrens darzustellen.  
 
Nach Billigung des geänderten Planentwurfes einschließlich des Entwurfes der Satzung zum 
Erlass von örtlichen Bauvorschriften und der Begründung werden die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange, die Stellungnahmen bzw. Anregungen vorgebracht 
haben, von den Entscheidungen des Gemeinderates informiert.  
 

-
Rechtsaufsichtsbehörde beim Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises anzuzeigen.  
 
Durch entsprechende öffentliche Bekanntmachung wird der Bebauungsplan in Kraft gesetzt.  
 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

Anlage/n: 
 
Anlage 1 
Bebauungsplanentwurf zur Offenlage 2018 
 
Anlage 2 
Stellungnahme der Verwaltung zur Beteiligung nach dem § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Anlage 3 
Stellungnahme der Verwaltung zur Beteiligung nach den § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 
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3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 64 „Lichtgut - Alte Dielbacher Straße“, 69412 Eberbach

Zusammenfassung und Kommentierung 
der im Zuge der Anhörung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
sowie der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB eingegangenen 
Stellungnahmen

Einwände/Anregungen Stellungnahme der Verwaltung

A – Anhörung der Träger öffentlicher Belange

Ordnungsziffer 1:
Örtliche Straßenverkehrsbehörde der vVG Eberbach-Schönbrunn, Schreiben vom 11.09.2018, 
eingegangen am 11.09.2018

Es erfolgt der Verweis auf die vom 09.11.2016 ab-
gegebene Stellungnahme im Rahmen der frühzeiti-
gen Beteiligung. Die damaligen Ausführungen gel-
ten analog weiter.

Wird zur Kenntnis genommen. 

Ordnungsziffer 2:
Rhein-Neckar-Kreis, Gesundheitsamt, Schreiben vom 17.09.2018, 
eingegangen am 20.09.2018

Gegen die Änderung des Bebauungsplanes beste-
hen keine Einwände.

Wird zur Kenntnis genommen.

Ordnungsziffer 3:
Rhein-Neckar-Kreis, Straßenverkehrsamt, Schreiben vom 10.09.2018,
eingegangen am 21.09.2018

Es erfolgt der Hinweis, dass die Straßenverkehrs-
behörde in Eberbach nur für klassifizierte Straßen 
zuständig ist. Der Aufgabenbereich wird vom Be-
bauungsplan nicht tangiert.

Wird zur Kenntnis genommen.

Ordnungsziffer 4:
Rhein-Neckar-Kreis, Baurechtsamt, Referat Bauleitplanung, Schreiben vom 28.09.2018,
eingegangen am 04.10.2018

Seitens des Baurechtsamtes werden folgende An-
regungen zum Bebauungsplanentwurf vorgetragen:

Zu Ziff. 3.6 der Begründung – Einhaltung des Ent-
wicklungsgebots:

Die im Bebauungsplanentwurf ausgewiesene Flä-
che für allgemeines Wohngebiet entspricht nicht 
den Darstellungen des rechtsgültigen Flächennut-
zungsplanes (FNP) – derzeitige Darstellung als 

Zur Einhaltung des Entwicklungsgebotes erfolgt die 
Anpassung des FNP im Wege der Berichtigung 
gem. § 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB. In die Begründung 
wird ein entsprechender Hinweis aufgenommen.

Anlage 2
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3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 64 „Lichtgut-Alte Dielbacher Straße“, 69412 Eberbach                                      2 

Zusammenfassung und Kommentierung der im Zuge der Anhörung der Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
eingegangenen Stellungnahmen

Einwände/Anregungen Stellungnahme der Verwaltung

gemischte Baufläche.

Zu Ziff. 5.2 der Begründung – Zum Rechtscharakter 
der Örtlichen Bauvorschriften

Es wird darauf hingewiesen, dass der Landesge-
setzgeber bzw. die Regierung in Baden-
Württemberg von der in § 9 Abs. 4 BauGB geregel-
ten Ermächtigung, durch Rechtsvorschriften zu 
bestimmen, dass auf Landesrecht beruhende Rege-
lungen in den Bebauungsplan als Festsetzungen 
aufgenommen werden können und inwieweit auf 
diese Festsetzungen die Vorschriften des BauGB 
Anwendung finden, keinen Gebrauch gemacht hat. 
Eine entsprechende Rechtsvorschrift gibt es in Ba-
den-Württemberg somit nicht.

Die Örtlichen Bauvorschriften werden zwar äußer-
lich mit dem Bebauungsplan in einem identischen 
Verfahren verbunden, sind jedoch nicht Inhalt des 
Bebauungsplans und bleiben somit bauordnungs-
rechtliche Festsetzungen. Dass es sich rechtlich um 
zwei Satzungen handelt, ist bei allen Beschlüssen 
und anderen Verfahrensschritten zu beachten. Der 
Begründungstext sollte daher angepasst werden.

Zu Ziff. 2.4 der planungsrechtlichen Festsetzungen 
– Traufhöhe im rückwärtigen Bereich

Die Festsetzungen zu den Traufhöhen „im rückwär-
tigen Bereich der Grundstücke“ ist nach der Auffas-
sung des Baurechtsamtes unklar bzw. widersprüch-
lich. So befinden sich die zugehörigen Symbolzei-
chen (Pfeil) auf der Planzeichnung nicht im Rück-
wärtigen Bereich der Grundstücke, sondern in allen 
Fällen an der Straßenseite. 

Eine Festlegung der Traufhöhe mit Bezugspunkt 
zum natürlichen Gelände kann mit großen Ausle-
gungsschwierigkeiten verbunden sein, da das na-
türliche Gelände oft nicht zweifelsfrei festgestellt 
werden kann. Es wird daher angeregt, diese Fest-
setzung inhaltlich und von der Formulierung zu 
überdenken.

Zu Ziff. 3.2 der planungsrechtlichen Festsetzungen 
– überbaubare Grundstücksflächen

Eine allgemeine, unmittelbare Zulässigkeit der Er-
richtung von Gebäudeteilen außerhalb der über-
baubaren Grundstücksfläche ist nach der Recht-
sprechung nicht zulässig. Auch eine anderweitige 
Festsetzung i. S. v. § 23 Abs. 5 S. 1 BauNVO kann 
nach Auffassung des Baurechtsamtes eine allge-
meine Zulässigkeit bestimmter Bauteile außerhalb 
der überbaubaren Grundstücksfläche nicht begrün-
den.

Die Begründung wird wie folgt geändert und den 
gesetzlichen Vorgaben angepasst: 
Ergänzend zu den planungsrechtlichen Festsetzun-
gen im Bebauungsplan wird eine Satzung „Örtliche 
Bauvorschriften“ gemäß § 74 LBO erlassen. Diese 
wird unter „II. Örtliche Bauvorschriften“ als textlicher
Teil zum Bebauungsplan aufgeführt.

Die Festsetzung wird wie folgt korrigiert:
Im Bereich der Grundstücke Flst.-Nrn. 12389, 
12395, 12400 und 12401 sowie 12402 und 12403 
entlang dem Mühlenweg sind die zulässigen Trauf-
höhen im gekennzeichneten Bereich der Planvorla-
ge ab dem natürlichen Gelände maßgebend.

Die Festsetzung soll beibehalten werden. In dem 
Bereich liegen Höhenangaben von Kanälen sowie 
ein Geländemodell vor, die es erlauben eine Fest-
legung der Traufhöhe mit Bezugspunkt zum natürli-
chen Gelände festzusetzen.

Der Anregung wird gefolgt und Ziff. 3.2 wie folgt 
geändert:

Ein Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem 
Ausmaß soll nach § 23 Abs. 3 BauNVO zugelassen 
werden.

Anlage 2
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3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 64 „Lichtgut-Alte Dielbacher Straße“, 69412 Eberbach                                      3 

Zusammenfassung und Kommentierung der im Zuge der Anhörung der Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
eingegangenen Stellungnahmen

Einwände/Anregungen Stellungnahme der Verwaltung

Eine Baugrenzenüberschreitung kann jedoch unter 
Beschreibung der Art und des Umfanges als Aus-
nahme gem. § 23 Abs. 3 S. 3 BauNVO i. V. m. § 31 
Abs. 1 BauGB mit ausdrücklicher baurechtlicher 
Gestattung ermöglicht werden. Diese Festsetzung 
sollte daher entsprechend geändert werden.

Zu Ziff. 1.1 der örtlichen Bauvorschriften - Dachnei-
gung bei Dachbegrünung

Da bei der Regelung zur Dachneigung bei Dachbe-
grünungen der Begriff „Einzelfallentscheidung nach 
§ 56 LBO“ aufgeführt ist, wird keine allgemeine 
Zulässigkeit beschrieben. Deshalb sollte die Formu-
lierung „kann zugelassen werden“ gewählt werden.

Zu Ziff. 1.2 der örtlichen Bauvorschriften - Anrech-
nung von Sattel- und Walmdächern auf die Anzahl 
der Geschosse

Die gewählte Formulierung ist nach Auffassung des 
Baurechtsamtes unklar. Es ist nicht ersichtlich, ob 
mit Geschossen Vollgeschosse i. S. d. LBO ge-
meint sind; des weiteren regelt sich die Definition 
der Geschosse nach der LBO und kann nicht in 
örtlichen Bauvorschriften definiert werden. Es wird 
deshalb angeregt, die Festsetzung entfallen zu 
lassen.

Zu III Hinweise, Ziff. 8 – Bodenfunde

Da das Landesdenkmalamt, richtig „Landesamt für 
Denkmalpflege“ gem. § 3 DSchG auch eine Denk-
malschutzbehörde ist, ist ein gesonderter Verweis 
entbehrlich.

Nach der Bekanntmachung des Bebauungsplans ist 
die Satzung gem. § 4 Abs. 3 S 3 der GemO anzu-
zeigen.

Nach Abschluss des Verfahrens sind dem Bau-
rechtsamt der Plan sowie die Textteile in jeweils 
2-facher Fertigung vorzulegen.

Die Festsetzung wird wie folgt korrigiert: 
Wird eine Dachbegrünung vorgesehen, kann eine 
flachere Dachneigung zugelassen werden (Einzel-
fallentscheidung nach § 56 LBO).

Der Anregung wird entsprochen.

Die Formulierung wird wie folgt korrigiert: 
Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf 
des 4. Werktags nach der Anzeige in unveränder-
tem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmal-
schutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist ein-
verstanden ist (§ 20 DSchG).

Wird zur Kenntnis genommen.

Das Baurechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises erhält 
nach Abschluss des Verfahrens die gewünschten 
Mehrfertigungen des Bebauungsplanes sowie die 
Nachweise seiner Rechtskraft.
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Ordnungsziffer 5:
Rhein-Neckar-Kreis, Vermessungsamt, Schreiben vom 04.10.2018,
eingegangen am 08.10.2018

Es sind keine Bedenken und Anregungen zum Ent-
wurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes vorzu-
bringen.

Wird zur Kenntnis genommen.

Ordnungsziffer 6:
Deutsche Telekom Technik GmbH, Heilbronn, Schreiben vom 15.10.2018, 
eingegangen am 15.10.2018 sowie Schreiben vom 12.10.2018, eingegangen am 17.10.2018
Es wird auf die im Rahmen der frühzeitigen Beteili-
gung abgegebene Stellungnahme vom 29.11.2016 
hingewiesen. Diese besteht unverändert weiter. Die 
Anregungen und Bedenken wurden berücksichtigt.

An der Regelung zur Zulassung der oberirdischen 
Ausführung von Telekommunikationslinien wird 
weiterhin festgehalten.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich im Plange-
biet Telekommunikationslinien der Telekom befin-
den. Der Bestand und der Betrieb müssen weiter-
hin, auch während und nach der Erschließungs-
maßnahme, gewährleistet bleiben. Die Verkehrs-
wege sollten so angepasst werden, dass die Tele-
kommunikationslinien nicht verändert oder verlegt 
werden müssen. Des weiteren werden allgemeine 
Hinweise zu Erschließungsmaßnahmen im Plange-
biet gegeben bzw. welche Maßnahmen zu beach-
ten sind.

Wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis auf bestehende Telekommunikations-
anlagen wird zur Kenntnis genommen und muss im 
Rahmen der privaten Erschließungsplanung beach-
tet werden.

Die Lage der Telekommunikationslinien wurde 
nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen. 

Die allgemeinen Hinweise sind nicht bebauungs-
planrelevant. Sie müssen im Zuge der privaten 
Erschließungsplanung und -durchführung beachtet
werden. 

Ordnungsziffer 7:
Stadt Eberbach, Abteilung 1013, Breitbandkoordination, Schreiben vom 16.10.2018,
eingegangen am 16.10.2018

Derzeit liegt für dieses Gebiet noch keine Feinpla-
nung vor. Die Anbindung der einzelnen Grundstü-
cke über den privaten Anliegerweg mit Breitbandinf-
rastruktur sollte möglich sein. Hierzu sollte ein ent-
sprechendes Leitungsrecht vorgesehen werden.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und 
muss im Rahmen der privaten Erschließungspla-
nung beachtet werden. Es ist die Angelegenheit der 
Privateigentümer sich diesbezüglich mit dem 
Zweckverband bzw. der Stadt Eberbach abzustim-
men.

Ordnungsziffer 8:
Rhein-Neckar-Kreis, Wasserrechtsamt, Schreiben vom 12.10.2018,
eingegangen am 17.10.2018

Grundwasserschutz/Wasserversorgung

Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes be-
stehen unter Beachtung der folgenden Auflagen 
und Hinweise keine Bedenken.

Wasserversorgungsanlagen sind gem. § 44 Abs. 4 
Wassergesetz (WG) nach den allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik zu errichten, zu unterhalten 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Die nachfolgenden Auflagen und Hinweise werden 
zur Kenntnis genommen und sollen als Hinweise in 
die schriftlichen Festsetzungen übernommen wer-

Anlage 2

TOP 12 ö A

62



3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 64 „Lichtgut-Alte Dielbacher Straße“, 69412 Eberbach                                      5 

Zusammenfassung und Kommentierung der im Zuge der Anhörung der Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
eingegangenen Stellungnahmen

Einwände/Anregungen Stellungnahme der Verwaltung

und betreiben.

Maßnahmen bei denen aufgrund ihrer Grün-
dungstiefe mit Grundwasserfreilegung zu rechnen 
ist, sind dem Wasserrechtsamt anzuzeigen.

Die Entnahme von Grundwasser zum Zweck der 
Wasserhaltung bedarf einer wasserrechtlichen Er-
laubnis.

Ständige Grundwasserabsenkungen mit Ableitung 
in die Kanalisation sind nicht erlaubt.

Wird bei Bauarbeiten das Grundwasser angeschnit-
ten sind die Arbeiten einzustellen und das Wasser-
rechtsamt zu informieren.

Die Belange der Grundwasserneubildung sind zu 
beachten. Versickerungen des unbelasteten Nie-
derschlagswassers werden begrüßt.

den.

Kommunalabwasser/Gewässeraufsicht

Gegen den o. g. Bebauungsplan bestehen aus 
Sicht der Abwasserbeseitigung keine Bedenken, 
soweit die folgenden Hinweise und Nebenbestim-
mungen beachtet werden:

Abwasser
Das Plangebiet ist in der Teilnetzberechnung des 
allgemeinen Kanalisationsplanes (AKP) vom Jahr 
2011 größtenteils enthalten. Gemäß dem AKP ist 
eine Entwässerung im Trennsystem vorgesehen. 
Der AKP wird erst wasserrechtlich genehmigt, so-
bald er für das gesamte Stadtgebiet vorliegt. Eine 
ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung ist dann 
sichergestellt, wenn die Entwässerung des Bebau-
ungsplangebietes nach § 48 WEG im Benehmen 
mit dem Wasserrechtsamt geplant und ausgeführt 
ist. Unter Berücksichtigung der bestehenden Ge-
samtsituation ist ein Teilentwässerungsentwurf für 
das Plangebiet aufzustellen und dem Wasser-
rechtsamt rechtzeitig vor Baubeginn zur fachtechni-
schen Prüfung vorzulegen.

Fremdwasser darf nicht der Kläranlage zugeführt 
werden. Dieses ist getrennt abzuleiten. In Berei-
chen mit höherem Grundwasserstand dürfen Drai-
nagen nur in ein Gewässer bzw. Regenwasserkanal 
abgeführt werden. Ansonsten ist auf den Bau von 
Kellern zu verzichten oder die Keller sind als weiße 
Wanne auszubilden.

Gemäß § 55 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes 
soll Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrie-
selt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne 
Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer 

Bei der Erschließungsanlage „Mühlenweg“ handelt 
es sich um eine Privatstraße. Die Anregungen müs-
sen im Zuge der privaten Erschließungsplanung 
und Durchführung beachtet werden.

Die nachfolgenden Auflagen und Hinweise werden 
zur Kenntnis genommen und sollen als Hinweise in 
die schriftlichen Festsetzungen übernommen wer-
den.
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eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrecht-
liche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften 
noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenste-
hen.

Gemäß der Stellungnahme der Stadt Eberbach ist 
eine Versickerung aufgrund der Untergrundverhält-
nisse nicht möglich. Hierzu sind Nachweise vorzu-
legen. Vor einer Ableitung der Niederschlagswässer 
eines Teilbereichs im Mischsystem ist zunächst zu 
prüfen, ob alle Bauflächen im Trennsystem entwäs-
sert werden können.

Die Arbeitshilfe der LUBW „Umgang mit Regen-
wasser-Regenrückhaltung“ ist zu beachten.

Zur Vermeidung von langfristigen Schadstoffeinträ-
gen in den Holderbach sollte als Material zur Dach-
eindeckung unbeschichtetes Metall (Kupfer, Zink, 
Blei) ausgeschlossen werden. Auch auf Regenrin-
nen und Regenfallrohre aus diesem Material sollte 
verzichtet werden.

Zur Erfüllung der Grundsätze der naturverträglichen 
Regenwasserbewirtschaftung werden wasserdurch-
lässig befestigte PKW-Stellplätze und eine Dachbe-
grünung für flach geneigte Dächer im Bebauungs-
plan empfohlen.

Auf Dach- und befestigten Grundstücksflächen 
auftreffendes Niederschlagswasser sollte zur Ver-
ringerung der Abflussspitzen in ausreichend be-
messenen Zisternen gesammelt und auf dem 
Grundstück genutzt werden.

Der Überlauf der Zisterne muss entweder:

Über die belebte Bodenzone einer Versickerungs-
mulde versickert werden.

An die Kanalisation angeschlossen werden

Über eine Rigole unterirdisch versickert werden. 
Hierbei ist die Erforderlichkeit einer wasserrechtli-
chen Erlaubnis zu prüfen.

Die Planung ist mit dem Wasserrechtsamt abzu-
stimmen.

Ein entsprechender Hinweis wird in den Bebau-
ungsplan aufgenommen. Im Rahmen der Planung 
zum konkreten Bauvorhaben sind entsprechende 
Nachweise vorzulegen.

Ein entsprechender Hinweis wird in die schriftlichen 
Festsetzungen aufgenommen.

Die Vorgabe zur Verwendung wasserdurchlässiger 
Oberflächenbefestigungen befindet sich bereits als 
Festsetzung in den Planunterlagen.

Ein entsprechender Hinweis soll in die schriftlichen 
Festsetzungen aufgenommen werden.

Gewässeraufsicht

Aus Sicht der Gewässeraufsicht bestehen gegen 
die Änderung des Bebauungsplanes keine Beden-
ken.

Es erfolgt der Hinweis auf die Hochwassergefah-
renkarten. Das Plangebiet befindet sich außerhalb 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Wird zur Kenntnis genommen.
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der berechneten Überschwemmungsflächen HQ 10 
bis HQ 100 was dem Standard von Baden-
Württemberg entspricht.

Der Gewässerrandstreifen des Holderbachs ist zu 
beachten. Nach § 29 WG und § 38 WHG ist ein 
Gewässerrandstreifen im Innenbereich von 5 m 
Breite einzuhalten. Eine Breite von 6 m wird be-
grüßt.

Wird zur Kenntnis genommen.

Altlasten/Bodenschutz

Gegen die geplante Änderung des Bebauungsplans 
bestehen aus Sicht des Bodenschutzes keine 
grundsätzlichen Bedenken.

Im Plangebiet ist im Bodenschutz- und Altlastenka-
taster ein Objekt „AS Fuhrunternehmen, Lichtgutstr. 
7, Objektnummer 07024-000“ erfasst. Dieser 
Standort wurde am 17.04.2012 für den Wirkungs-
pfad Boden-Grundwasser auf Beweisniveau 1 mit 
dem Handlungsbedarf „A“ bewertet.

Folgende Hinweise und Nebenbestimmungen sind 
zu beachten:

Zum Umgang mit altlastverdächtigen Flächen ist im 
Rahmen der Bauleitplanung folgendes zu beachten:

Wenn auf diesem Standort eine höherwertige Nut-
zung vorgesehen ist, muss geprüft werden, ob 
durch die Umnutzung der Wirkungspfad Boden-
Mensch oder auch der Wirkungspfad Boden-
Pflanze betroffen ist.

Sollten bei der Durchführung von Bodenarbeiten 
geruchliche oder sichtbare Auffälligkeiten bemerkt 
werden, die auf Bodenverunreinigungen hinweisen, 
ist das Wasserrechtsamt unverzüglich zu verständi-
gen.

Wird zur Kenntnis genommen.

Der Altstandort ist im Planentwurf gekennzeichnet. 
Er befindet sich in einem Teilbereich, in dem die 
bereits bestehende Nutzung (Wohnhaus mit vorge-
lagerter großer Hof- und Zufahrtsfläche) durch eine 
Mischgebietsfestsetzung gesichert wird.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und 
sollen in die schriftlichen Festsetzungen übernom-
men werden.

Ordnungsziffer 9:
Rhein-Neckar-Kreis, Amt für Landwirtschaft und Naturschutz – Untere Naturschutzbehörde,
Schreiben vom 26.10.2018, eingegangen am 05.11.2018

Da die vorgebrachten Anregungen in den vorheri-
gen Stellungnahmen aufgegriffen und berücksichtigt 
wurden, ergeben sich aus Sicht der Unteren Natur-
schutzbehörde zur überarbeiteten Version des Be-
bauungsplanes keine weiteren Anregungen. Durch 
die Aufnahme in die schriftlichen Festsetzungen 
sind alle notwendigen Vorkehrungen zum Schutz 
von Natur und Landschaft sowie dem Artenschutz 
getroffen.

Wird zur Kenntnis genommen.
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Es erfolgt jedoch der Hinweis, dass die cef-
Maßnahmen (Anbringung der Nistkästen) vor dem 
bauleitplanerischen Vollzug bereits wirksam sein 
müssen. Die Nisthilfen müssen zuordenbar sein. 
Diese sind dauerhaft zu sichern, ggf. zu erneuern 
und regelmäßig zu reinigen.

Des weiteren wird um kartographische Belegung 
der Orte, an denen die Nistkästen aufgehängt wer-
den, gebeten.
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B – frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

Der Entwurf zur 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 64 „Lichtgut - Alte Dielbacher Straße“ lag 
in der Zeit vom 10.09.2018 bis einschließlich 12.10.2018 im Rathaus der Stadt Eberbach aus.

Während dieses Zeitraumes gingen seitens der Öffentlichkeit keine Stellungnahmen ein. 

Eberbach, den 16.11.2018 
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A – Anhörung der Träger öffentlicher Belange

Ordnungsziffer 1:
Örtliche Straßenverkehrsbehörde der vVG Eberbach-Schönbrunn, Schreiben vom 09.11.2016,
eingegangen am 09.11.2016

Nach wie vor wird der Mühlenweg, auch wenn die-
ser nach Beschluss des Gemeinderates nicht mehr 
bauplanungstechnisch verfolgt wird, als verkehrs-
technisch sinnvoll erachtet. Als Gründe sind die 
zweite Zufahrt (Rettungsweg) zum Krankenhaus im 
Notfall sowie eine alternative Umleitungsstrecke zu 
nennen.

Die nun angedachte Fußverbindung wird demnach 
zwar begrüßt, aber als minderwertige Alternative 
angesehen, da diese „Abkürzungsstrecke“ nur für 
Fußgänger ausgestaltet wird.  

Sollte der Verbindungsweg öffentlich gewidmet 
werden, wäre dieser in den Hochwasseralarmplan 
mit aufzunehmen und zusätzlich läge die Verkehrs-
sicherungspflicht (Räum- und Streupflicht) bei der 
Stadt Eberbach.

An der Planung wird festgehalten. Im Sinne der 
gesetzlich geforderten Innenentwicklung wird die 
ehemalige Straßentrasse zugunsten von zusätzli-
chen Bauplätzen im Innenstadtbereich aufgegeben.

Wird zur Kenntnis genommen. 

Wird zur Kenntnis genommen. Eine öffentliche 
Widmung ist derzeit nicht vorgesehen, da ein Geh- 
und Fahrrecht auf dem Grundstück ausreichen 
würde. Der Hinweis auf den Hochwasseralarmplan 
und die Verkehrssicherungspflicht wird dabei be-
achtet.

Ordnungsziffer 2:
Unitymedia BW GmbH, Schreiben vom 16.11.2016, 
eingegangen am 16.11.2016

Es erfolgt der Hinweis, dass im Planbereich Versor-
gungsanlagen der Unitymedia BW GmbH verlegt 
sind. Grundsätzlich besteht Interesse daran das 
glasfaserbasierte Kabelnetz in Neubaugebieten zu 
erweitern und damit einen Beitrag zur Sicherung 
der Breitbandversorgung der Bürger zu leisten.  

Um weitere Beteiligung am Verfahren wird gebeten. 

Wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis betrifft 
nicht das Bebauungsplanverfahren. Ausgewiesen 
werden soll eine Privatstraße. Im Zuge der Planung 
und Vorbereitung der privaten Erschließungsmaß-
nahme wären die Absichten von der Unitymedia zu 
beachten. 

Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
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Ordnungsziffer 3:
Rhein-Neckar-Kreis, Straßenbauamt, Schreiben vom 24.11.2016,
eingegangen am 24.11.2016

Gegen die Festsetzungen des Bebauungsplanes 
bestehen seitens des Straßenbauamtes keine Be-
denken.

Wird zur Kenntnis genommen.

Ordnungsziffer 4:
Polizeipräsidium Mannheim, Schreiben vom 18.11.2016, 
eingegangen am 24.11.2016

Stellungnahme Sachbereich Verkehr:

Gegen den Bebauungsplan bestehen keine Beden-
ken. Anregungen sind zum derzeitigen Verfahrens-
stand nicht vorzubringen.

Stellungnahme Sachbereich Prävention:

Es erfolgt der Hinweis auf die Kampagne „Städte-
bau und Kriminalprävention“. Das Präsidium steht 
für Fragen zur Ausgestaltung des öffentlichen 
Raumes und zum Schutz vor Wohnungseinbrüchen 
zur Verfügung. Des Weiteren wird darauf hingewie-
sen, dass von der KFW Fördermittel für Schutz-
maßnahmen an Häusern und Wohnungen möglich 
sind.

Wird zur Kenntnis genommen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, 
betreffen jedoch nicht die Ebene der Bebauungs-
planung. Sie werden zu einem geeigneten, späte-
ren Zeitpunkt an Bauwillige und Grundstückseigen-
tümer weitergegeben.

Ordnungsziffer 5:
Rhein-Neckar-Kreis, Baurechtsamt, Referat Bauleitplanung, Schreiben vom 22.11.2016,
eingegangen am 24.11.2016

Es bestehen grundsätzlich keine Bedenken gegen 
die Änderung des Bebauungsplanes.

Nach Abschluss des Verfahrens sind dem Bau-
rechtsamt der Plan sowie die Textteile in jeweils 
2-facher Fertigung vorzulegen.

Wird zur Kenntnis genommen.

Das Baurechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises erhält 
nach Abschluss des Verfahrens die gewünschten 
Mehrfertigungen des Bebauungsplanes sowie die 
Nachweise seiner Rechtskraft.

Ordnungsziffer 6:
Rhein-Neckar-Kreis, Vermessungsamt, Schreiben vom 25.11.2016,
eingegangen am 30.11.2016

Von der Bebauungsplanänderung werden Planun-
gen oder sonstige Maßnahmen des Vermessungs-
amtes nicht berührt. Bedenken und Anregungen 
werden nicht vorgetragen.

Wird zur Kenntnis genommen.

Ordnungsziffer 7:
Deutsche Telekom Technik GmbH, Mannheim, Schreiben vom 29.11.2016,
eingegangen am 02.12.2016
Es wird darauf hingewiesen, dass sich im Plange-
biet Telekommunikationsanlagen der Telekom be-
finden, welche bei Baumaßnahmen ggf. gesichert 
werden müssen.

Der Hinweis auf bestehende Telekommunikations-
anlagen wird zur Kenntnis genommen und muss im 
Rahmen der privaten Erschließungsplanung beach-
tet werden.
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Im Bebauungsplan wird die Verkehrsfläche nicht als 
öffentlicher Verkehrsweg festgesetzt. Die Fläche 
muss aber im Falle der Erschließung der anliegen-
den Grundstücke mit Telekommunikationsinfra-
struktur zur Verfügung stehen. Es wird um Siche-
rung der Telekommunikationsversorgung gebeten. 
Im vorliegenden Fall ist die Verkehrsfläche nach 
§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB mit einem Leitungsrecht 
zu Gunsten der Telekom Deutschland GmbH, Sitz 
Bonn zu belastende Fläche festzusetzen.

Ergänzend hierzu muss im Grundbuch die Eintra-
gung einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit 
erfolgen. Nur dann ist die Verlegung von TK-Linien 
möglich.

Bei Bauausführung ist die Kabelschutzanweisung 
der Telekom und das „Merkblatt über Baumstandor-
te und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ 
zu beachten.

Die Lage der Telekommunikationslinien wurde 
nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen. 

In der privaten Verkehrsfläche wird im Hinblick auf 
die Versorgung des Gebietes mit Telekommunikati-
onsinfrastruktur ein Leitungsrecht zugunsten der 
Deutschen Telekom festgesetzt. 

Wird zur Kenntnis genommen und im Nachgang 
zum Bebauungsplanverfahren beachtet.

Der Hinweis ist nicht bebauungsplanrelevant. Er 
muss im Zuge der Erschließungsplanung und -
durchführung beachtet.

Ordnungsziffer 8:
Naturschutzbund Deutschland, Gruppe Eberbach, Schreiben vom 30.11.2016,
eingegangen am 02.12.2016

Die Verdichtung der Bebauung im Innenbereich zur 
Schonung der freien Landschaft wird begrüßt.

Als wichtig wird der Abstand der Bebauung zum 
Lauf des Holderbaches erachtet. Die Beibehaltung 
des Gewässerrandstreifens von 6 m zum Erhalt der 
ökologischen Funktion des Gewässers wird für 
notwendig gehalten. Der Gesamtabstand der Be-
bauung zum Bachlauf sollte inklusive des Gewäs-
serrandstreifens 10 m nicht unterschreiten. Aus 
Gründen des Hochwasserschutzes ist es sinnvoll, 
den Abstand der Bebauung zum Gewässer nicht 
weiter einzuschränken, sondern so groß wie mög-
lich zu gestalten.

Um den Eingriff in Natur und Umwelt so gering wie 
möglich zu halten, sollten das Roden und das Frei-
machen der Bauflächen nicht in der Brutzeit erfol-
gen.

Wird zur Kenntnis genommen.

Wird zur Kenntnis genommen. Der Gewässerrand-
streifen von 6 m wird gemäß den gesetzlichen Vor-
gaben für die Innerortslage beibehalten. Der Ge-
samtabstand der Baufelder für die Neubebauung 
zum Bachlauf beträgt 9-10 m und ist damit im Hin-
blick auf die Belange des Hochwasserschutzes 
ausreichend. Dies umso mehr, als dass langfristig 
Hochwasserschutzmaßnahmen entlang des Hol-
derbaches geplant sind.

Wird zur Kenntnis genommen. Ein Hinweis zur Ge-
hölzrodung und Baufeldräumung in der Zeit zwi-
schen Oktober und Februar befindet sich bereits in 
den Planunterlagen.

Ordnungsziffer 9:
Rhein-Neckar-Kreis, Straßenverkehrsamt, Schreiben vom 30.11.2016,
eingegangen am 05.12.2016

Zum derzeitigen Verfahrensstand werden zum vor-
gelegten Bebauungsplan keine Bedenken und An-
regungen geltend gemacht. Klassifizierte Straßen 
sind insbesondere nicht betroffen.

Wird zur Kenntnis genommen.
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Ordnungsziffer 10:
Rhein-Neckar-Kreis, Amt für Landwirtschaft und Naturschutz, Untere Landwirtschaftsbehörde,
Schreiben vom 01.12.2016, eingegangen am 05.12.2016

Belange der Landwirtschaft sind durch die Ände-
rung des Bebauungsplanes nicht direkt betroffen. 
Es werden daher keine Bedenken geäußert.

Sollten jedoch im weiteren Verfahrensablauf land-
wirtschaftliche Flächen für etwaige Ausgleichsmaß-
nahmen herangezogen werden, wäre die Änderung 
des Bebauungsplanes neu zu bewerten und eine 
Stellungnahme zu konkreten Ausgleichsmaßnah-
men zu erstellen. In diesem Zusammenhang wird 
auf § 15 Abs. 6 Naturschutzgesetz hingewiesen. 
Wenn landwirtschaftliche Flächen für Ausgleichs-
maßnahmen herangezogen werden, ist die Land-
wirtschaftsbehörde frühzeitig zu beteiligen.

Wird zur Kenntnis genommen.

Es erfolgt eine weitere Beteiligung am Verfahren. 
Eine Ausgleichspflicht besteht gemäß § 13 a 
BauGB für einen Bebauungsplan der Innenentwick-
lung nicht. Die Inanspruchnahme von landwirt-
schaftlichen Flächen für Ausgleichsmaßnahmen 
wird somit nicht erforderlich.

Ordnungsziffer 11:
Städtische Tiefbauabteilung, Schreiben vom 06.12.2016, 
eingegangen am 06.12.2016

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes verlau-
fen öffentliche Abwasseranlagen. Es wird daher 
darum gebeten, auf den nicht öffentlichen Flächen 
entsprechende Leitungsrechte zugunsten der Stadt 
Eberbach aufzunehmen. Bei neuen baulichen Anla-
gen, welche unmittelbar an das Leitungsrecht bzw. 
die Abwasseranlagen platziert werden, ist darauf zu 
achten, dass keine Lastabtragung in die Leitungs-
zone erfolgen kann, um Schäden an den Anlagen 
zu vermeiden.

Zum Leitungsrecht nach § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB 
ist folgendes festzustellen. In den zeichnerischen 
Festsetzungen sollte die Abgrenzung des Leitungs-
rechts mit aufgenommen werden. Die Breite ist mit 
3 m anzusetzen.
In den textlichen Festsetzungen sollte folgender 
Text mit aufgenommen werden:
Das im Lageplan dargestellte Leitungsrecht ist zu-
gunsten des Abwasserkanals der Stadt Eberbach 
eingetragen. Im Bereich des Leitungsrechts sind 
Gebäude, Gebäudeteile und Stützmauern sowie die 
Pflanzung von Bäumen nicht zulässig.

Im Geltungsbereich liegt als öffentliche Verkehrsan-
lage die Lichtgutstraße. An diese soll eine private 
Verkehrsfläche angeschlossen werden. Es wird 
empfohlen bei der Planung der privaten Verkehrs-
fläche die Richtlinien der Forschungsgesellschaft 
für Straßen- und Verkehrswesen zu berücksichti-
gen.

Des Weiteren sollte überprüft werden, ob im Be-
bauungsplan Sichtwinkelflächen zu berücksichtigen 

Wird zur Kenntnis genommen. Der Anregung wird 
gefolgt, es werden entsprechende Leitungsrechte 
zugunsten der Stadt Eberbach im Bebauungsplan 
festgesetzt. 

Der Hinweis zur Lastabtragung muss im Rahmen 
der Erschließung der Flächen beachtet werden. 

Die Hinweise und Angaben zum Leitungsrecht wer-
den wie angeregt übernommen. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Die Notwendigkeit von Sichtwinkelflächen wurde 
überprüft. Aufgrund der Bestandsbebauung an der 
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sind.

Es erfolgen Hinweise zum Hochwasser:
Im Rahmen der Machbarkeitsuntersuchung Hoch-
wasserschutz entlang der Itter und des Holderba-
ches wurde auch die Flächenausbreitung des 
Hochwassers bei einem HQ100 simuliert. Der Ab-
fluss des Hochwassers läuft zum Teil in Richtung 
Lichtgutstraße, Alte Dielbacher Straße.

Die vorhandene Verdolung im Bereich des Fern-
meldeamts ist lediglich auf eine Leistungsfähigkeit 
von HQ20 bis HQ50 ausgelegt. Auch fehlt ein ent-
sprechendes Einlaufbauwerk, welches Verklausun-
gen verhindert. Daher muss im Fall von Hochwas-
ser ab Beginn des Einstaus der Einlauf überwacht 
werden. Aus diesem Grund wird dort im Hochwas-
serfall ein Bagger mit Bereitschaftspersonal vorge-
halten um mögliches Gehölz, Steine und sonstiges 
Geschwemmsel zu beseitigen. 

Im Oberlauf des Holderbaches sind Rückhaltesys-
teme eingebaut, welche gereinigt werden müssen, 
teilweise auch bei einem Hochwasserereignis. Hier-
zu ist die Anfahrt mit einem Bagger und LKW not-
wendig. Es wird daher empfohlen, entsprechende 
Flächen zur Zwischenlagerung und ein entspre-
chendes Fahrrecht in den BBP aufzunehmen um 
die Zugänglichkeit zu gewährleisten. Die Festle-
gung der benötigten Flächen sollte in Abstimmung 
mit 320, 3010 und 660 erfolgen.

Einmündung der Lichtgutstraße als öffentliche Ver-
kehrsfläche in die Alte Dielbacher Straße im unmit-
telbaren Anschluss an den Verkehrsraum ist die 
Ausweisung von Sichtwinkelflächen nicht möglich.

Wird zur Kenntnis genommen. Die Ergebnisse der 
Machbarkeitsuntersuchung wurden in der Begrün-
dung zum Bebauungsplan bereits dokumentiert.

Wird zur Kenntnis genommen.

Der Anregung wird gefolgt. Die erforderliche An-
fahrtsmöglichkeit mit einer Breite von 3,0 m wird 
entlang der geplanten Fußwegeverbindung durch 
ein ergänzendes Fahrrecht sichergestellt. Des Wei-
teren wird die öffentliche Grünfläche (Gewässer-
randstreifen) entlang des Holderbaches für die La-
gerung und Beseitigung des Triebgutes im Hoch-
wasserfall in Abstimmung mit der Tiefbauabteilung 
erweitert.

Ordnungsziffer 12:
Rhein-Neckar-Kreis, Wasserrechtsamt, Schreiben vom 06.12.2016,
eingegangen am 12.12.2016

Grundwasserschutz/Wasserversorgung

Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes be-
stehen keine grundsätzlichen Bedenken.

Wasserversorgungsanlagen sind gem. § 44 Abs. 4 
Wassergesetz (WG) nach den allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik zu errichten, zu unterhalten 
und betreiben.

Wird zur Kenntnis genommen.

Wird zur Kenntnis genommen. 

Kommunalabwasser/Gewässeraufsicht

Gegen den o. g. Bebauungsplan bestehen aus 
Sicht der Abwasserbeseitigung keine grundsätzli-
chen Bedenken, soweit die folgenden Punkte be-
achtet werden:

Abwasser
Die ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung ist Die Abwasserbeseitigung erfolgt durch das Herstel-
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durch einen satzungsgemäßen Anschluss der
Grundstücke an das öffentliche Kanalnetz sicher zu 
stellen.

Gemäß § 55 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes 
soll Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrie-
selt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne 
Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer 
eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrecht-
liche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften 
noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenste-
hen.

Anfallendes Niederschlagswasser wird schadlos 
beseitigt, wenn es flächenhaft oder in Mulden auf 
mindestens 30 cm mächtigem bewachsenem Bo-
den in das Grundwasser versickert wird. Der Ab-
stand zum höchsten Grundwasserstand muss dabei 
mindestens 1 Meter betragen. Auf Altlasten dürfen 
keine Versickerungsanlagen errichtet werden.

Zur Vermeidung von langfristigen Schadstoffeinträ-
gen in den Boden und in das Grundwasser, wird 
empfohlen als Material zur Dacheindeckung unbe-
schichtetes Metall (Kupfer, Zink, Blei) auszuschlie-
ßen. Auch auf Regenrinnen und Regenfallrohren 
aus diesen Materialien sollte verzichtet werden.

Für die direkt an den Gewässerrandstreifen an-
grenzenden Grundstücke mit Wohnbebauung emp-
fiehlt es sich, das Niederschlagswasser von den 
Dachflächen von Wohnhäusern direkt in den Hol-
derbach einzuleiten.
Zur Vermeidung von Schadstoffeinträgen ist als 
Material zur Dacheindeckung unbeschichtetes Me-
tall (Kupfer, Blei) auszuschließen. Auch auf Regen-
rinnen und Regenfallrohren aus diesen ist zu ver-
zichten.

Die Versickerung oder Einleitung von Nieder-
schlagswasser in den Holderbach bedarf für Dach-
flächen aus Gewerbegebieten und für befestigte 
Grundstücksflächen von gewerblich genutzten 
Grundstücken einer wasserrechtlichen Erlaubnis, 
die beim Wasserrechtsamt - Rhein-Neckar-Kreis - 
zu beantragen ist. Wir empfehlen, Unterlagen für 
die wasserrechtliche Erlaubnis vorab mit uns abzu-
stimmen. 

Es wird angeregt, im Bebauungsplan für die neu zu 
erstellenden Wohnhäuser flach geneigte Dächer mit 
einer extensiven Dachbegrünung zu empfehlen, um 
den Niederschlagswasserabfluss zu verzögern und 
zu verringern.

Im Wohngebiet oder Wohnbereichen werden was-
serdurchlässige Beläge empfohlen.

len ordnungsgemäßer Anschlüsse an das städti-
sche Kanalnetz.

Eine Versickerung ist aufgrund der Untergrundver-
hältnisse nicht möglich. Es wird deshalb für die 
Baugrundstücke direkt am Holderbach eine direkte 
Ableitung des Niederschlagswassers in den Hol-
derbach im Planentwurf festgesetzt (Trennsystem).

Wird zur Kenntnis genommen. Eine vollständige 
Versickerung des Niederschlagswassers ist bei den 
örtlichen Untergrundverhältnissen nicht möglich.

Der Ausschluss unbeschichteter metallischer Dach-
eindeckungen und Fassadenverkleidungen ist be-
reits im Bebauungsplan festgesetzt. 

Die Empfehlung wird aufgegriffen und für die Bau-
grundstücke direkt am Holderbach eine direkte 
Ableitung des Niederschlagswassers in den Hol-
derbach im Planentwurf festgesetzt (Trennsystem).

Der Ausschluss unbeschichteter metallischer Dach-
eindeckungen und Fassadenverkleidungen ist be-
reits im Bebauungsplan festgesetzt. 

Eine entsprechende Empfehlung wird in die Pla-
nung nicht aufgenommen, da flach geneigte Dächer 
im Plangebiet aus städtebaulichen Gründen (Einfü-
gen in die Dachlandschaft der Umgebungsbebau-
ung) nicht zulässig sind.

Die Vorgabe zur Verwendung wasserdurchlässiger 
Oberflächenbefestigungen befindet sich bereits als 
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Festsetzung in den Planunterlagen.

Gewässeraufsicht

Gegen den o.g. Bebauungsplan bestehen aus Sicht 
der Gewässeraufsicht keine grundsätzlichen Be-
denken.

Folgende Punkte müssen bei Umsetzung eingehal-
ten werden:

Entlang des Holderbachs ist innerorts, nach § 29 
WG und § 38 WHG, ein Gewässerrandstreifen von 
5 m Breite von jeglicher Art von Bebauung und 
Ablagerungen freizuhalten.

Das Entfernen von standortgerechten Sträuchern 
und Bäumen im Gewässerrandstreifen ist nach § 38
Abs. 4 WHG untersagt.

Die vorliegenden Hochwassergefahrenkarten zum 
Holderbach zeigen, dass im Bebauungsplangebiet 
bei einem extremen Hochwasserereignis lediglich 
die Flurstücksnummern 12404 und 4186 im Uferbe-
reich überflutet werden können. Von daher ist eine 
wallartige Aufschüttung als Schutz zum Bauland 
nicht notwendig.

Wird zur Kenntnis genommen. 

Es wurde eine Grünfläche als Gewässerrandstrei-
fen mit einer Breite von 6 m im Bebauungsplan 
festgesetzt. Darüber hinaus besitzen die Baufelder 
einen Abstand von 9-10 m zum Gewässer.

Wird zur Kenntnis genommen.

Wird zur Kenntnis genommen. 

Altlasten/Bodenschutz

Bodenschutz
Gegen die geplante Änderung des Bebauungsplans 
bestehen aus Sicht des Bodenschutzes keine 
grundsätzlichen Bedenken.

Altlasten
Nach Auswertung der HISTE - Unterlagen (Histori-
sche Erhebung altlastverdächtiger Flächen), befin-
det sich im Plangebiet eine altlastverdächtige Flä-
che. Es handelt sich dabei um den Altstandort:
AS Fuhrunternehmen, Lichtgutstr. 7, Objektnummer 
07024-000. Dieser Standort wurde am 17.04.2012 
für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser auf Be-
weisniveau 1 dem Handlungsbedarf „A" bewertet.

Zum Umgang der altlastverdächtigen Flächen im 
Rahmen der Bauleitplanung ist folgendes anzumer-
ken:

Wenn auf diesem Standort eine höherwertige Nut-
zung (z. B. gewerbliche Nutzung in Wohnnutzung 
oder Kinderspielfläche oder Gartenbaufläche) vor-
gesehen ist, muss geprüft werden, ob durch die
Umnutzung der Wirkungspfad Boden - Mensch oder 
auch der Wirkungspfad Boden – Pflanze betroffen 
ist.

Wird zur Kenntnis genommen.

Der Altstandort wird ergänzend im Planentwurf 
gekennzeichnet. Er befindet sich in einem Teilbe-
reich, in dem lediglich die bereits bestehende Nut-
zung (Wohnhaus mit vorgelagerter großer Hof- und 
Zufahrtsfläche) durch eine Mischgebietsfestsetzung 
gesichert wird. Das angrenzende Quartier, 
Flst.-Nrn. 12386 und 12387 soll als Mischgebiet 
(MI) festgesetzt, das weitere Gebiet als allgemeines 
Wohngebiet (WA) ausgewiesen werden. Damit wird 
die tatsächlich vorhandene Nutzung und den Nut-
zungsänderungen hin zur Wohnnutzung grundsätz-
lich Rechnung getragen.

Die Hinweise zum Umgang mit der altlastverdächti-
gen Fläche wird ergänzend in den Textteil des Pla-
nentwurfes aufgenommen.
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Sollten bei der Durchführung von Bodenarbeiten
und/oder sichtbare Auffälligkeiten bemerkt werden, 
die auf Bodenverunreinigungen hinweisen, ist das 
Wasserrechtsamt beim Landratsamt Rhein-Neckar-
Kreis unverzüglich zu verständigen.

Ordnungsziffer 13:
Rhein-Neckar-Kreis, Gesundheitsamt, Schreiben vom 29.12.2016, 
eingegangen am 04.01.2017

Gegen die Änderung des Bebauungsplanes beste-
hen keine Bedenken.

Wird zur Kenntnis genommen.

Ordnungsziffer 14:
Rhein-Neckar-Kreis, Amt für Landwirtschaft und Naturschutz, Untere Naturschutzbehörde, 
Schreiben vom 20.01.2017, eingegangen am 20.01.2017

Nachverdichtungen im Innenbereich sind grund-
sätzlich aus Sicht von Naturschutz und Land-
schaftspflege zu begrüßen. Aus fachlicher Sicht 
sollte aus Artenschutz- und Hochwasserschutz-
gründen so weit als möglich mit der Bebauung vom
Gewässer Abstand gehalten werden. Die vorgese-
hene Reduzierung des Gewässerrandstreifens von 
6m auf 5 m Breite sowie die Rücknahme der Priva-
ten Grünfläche von 15 m auf 9 m sollte daher 
nochmals überprüft werden. 

Hinsichtlich des Artenschutzes wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass die Vorschriften des all-
gemeinen und besonderen Artenschutzes zwingend 
zu beachten sind. Es ist insbesondere sicherzustel-
len, dass die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 
BNatSchG nicht eintreten. 

Gemäß Fachbeitrag „Artenschutz“ vom 04.11.2016 
liegen bei Beachtung der dort festgehaltenen Zeit-
vorgaben, die noch in den BPL-Textteil eingearbei-
tet werden müssen, keine Verbotstatbestände ge-
gen streng geschützte Arten vor. Allerdings bieten 
einzelne abgängige morsche Hochstammbäume 
z.B. auf dem Flurstück Nr. 12403 mit ihren Astaus-
brüchen und Spechthöhlen Nistmöglichkeiten für 
Höhlenbrüter oder Fledermäuse, sodass die An-
bringung von folgenden Nistkästen im nahen Um-
feld des Plangebietes mit dauerhafter Pflege als 
Ausgleichsmaßnahme erforderlich erscheint:
- Drei Holzbeton-Nistkästen z.B. der Firma Sch-

wegler mit 32mm
- Drei Holzbeton-Nistkästen z.B. der Firma Sch-

wegler mit 28 mm

Wird zur Kenntnis genommen. 

Der Gewässerrandstreifen ist durchgängig mit einer 
Breite von 6 m im Bebauungsplan festgesetzt. Der 
Abstand der Baufelder zum Gewässer wird mit 9 m 
-10 m als ausreichend angesehen.

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde eine 
artenschutzrechtliche Prüfung durchgeführt und die 
Ergebnisse im Fachbeitrag Artenschutz dokumen-
tiert. Dieser ist Teil der Planunterlagen. Durch eine 
zeitliche begrenzte Baufeldräumung und Gehölzro-
dung in der Zeit zwischen Oktober und Februar 
kann ausgeschlossen werden, dass Verbotstatbe-
stände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG eintreten. Dies 
wurde als Hinweis in die Planunterlagen aufge-
nommen. Weitere Vermeidungsmaßnahmen sind 
nicht erforderlich. 

Der Fachbeitrag Artenschutz kommt zum Ergebnis, 
dass weder für die höhlenbrütenden Vögel noch für 
die Fledermäuse Verbotstatbestände ausgelöst 
werden. Trotzdem wird vorsorglich in den Fachbei-
trag Artenschutz aufgenommen, dass im nahen 
Umfeld des Plangebietes 3 Nistkästen mit 32mm, 3 
Nistkästen mit 28 mm Einflugloch und 1 Nistkasten 
für Kleiberarten sowie 2 Fledermauskästen aufge-
hängt und dauerhaft gepflegt werden. In den Be-
bauungsplan wird ein entsprechender Hinweis au f-
genommen.
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- Zwei Fledermauskästen aus Holzbeton z.B. der 
Firma Schwegler

- Ein Holzbeton-Nistkasten z.B. der Firma Sch-
wegler für den Kleiberartenschutz.

Eine entsprechende Zuordnung zum BPL sollte 
erfolgen.  

Ordnungsziffer 15:
Umweltamt der Stadt Eberbach, Abt. 3010 zum Fachbeitrag Artenschutz, 
Schreiben vom 19.03.2017, eingegangen am 20.03.2017

Den Ausgleichsvorgaben der Unteren Naturschutz-
behörde laut STN vom 20.01.2017 (siehe ON 14) 
wird unter Verwendung des genannten Fleder-
mauskastentyps und Sicherstellung des Aufhänge-
ortes entsprochen. 

Im Planbereich oder im unmittelbaren Umfeld wird 
als cef-Maßnahme eine Nisthilfe für den Turmfalken 
angebracht. 

Zur Absicherung der Artenschutzproblematik wird 
im Frühsommer (Juni 2017) die ausstehende Ar-
tenerfassung der Fledermäuse nachgereicht. 

Abschließend wird nochmals auf die Dringlichkeit 
hingewiesen, aus Gründen der Kata-
strophenvorsorge neben dem gesetzlich vorgege-
benen Gewässerrandstreifen mit einer Mindestbrei-
te von 5 m (Rechtsgrundlage: § 29 WG i.d.F. vom 
27.11.2013) einen Gewässerwartungsstreifen von 
zuzüglichen 2 m Breite vorzugeben, der insbeson-
dere bei Hochwasserereignissen einen jederzeiti-
gen und schnellen Zugriff auf das Gewässer er-
laubt. 

Wird zur Kenntnis genommen und in den Fachbei-
trag Artenschutz übernommen.

Wird zur Kenntnis genommen und in den Fachbei-
trag Artenschutz übernommen.

Wird zur Kenntnis genommen. Die ausstehende 
Artenerfassung wird durchgeführt und zur Offenlage 
des Bebauungsplanes nachgereicht.

Dem Vorschlag auf Einrichtung eines 2 m breiten 
Gewässerwartungsstreifens wird nicht gefolgt. Die 
Mindestbreite von 5 m des in § 29 WG vorgeschrie-
benen Gewässerrandstreifens wurde bei der Pla-
nung berücksichtigt und durch Festlegung einer 
Abstandsfläche von 6 m übertroffen. Dieser erlaubt 
einen ausreichenden und schnellen Zugriff bei 
Hochwasserereignissen. Der Gesamtabstand der 
Baufelder für die Neubebauung zum Bachlauf be-
trägt 9-10 m und ist damit im Hinblick auf die Be-
lange des Hochwasserschutzes ausreichend. Dies 
umso mehr, als dass langfristig Hochwasser-
schutzmaßnahmen entlang des Holderbaches ge-
plant sind.
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3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 64 „Lichtgut-Alte Dielbacher Straße“, 69412 Eberbach 10

Zusammenfassung und Kommentierung der im Zuge der vorgezogenen Anhörung der Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen

Einwände/Anregungen Stellungnahme der Verwaltung

B – frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

Der Entwurf zur 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 64 „Lichtgut - Alte Dielbacher Straße“ lag 
in der Zeit vom 09.11.2016 bis einschließlich 09.12.2016 im Rathaus der Stadt Eberbach aus.

Während dieses Zeitraumes gingen seitens der Öffentlichkeit folgende Stellungnahmen ein: 

Ordnungsziffer 1:
Schreiben vom 08.12.2016, eingegangen am 08.12.2016

1.Fußverbindungsweg
Ein Fußverbindungsweg erscheint u.E. sinnvoll und 
hat sich zudem historisch bewährt. Der Weg sollte 
wegen der Benutzung durch die Allgemeinheit in 
das Eigentum der Stadt Eberbach übergehen.

2. Zusätzliches Baufenster Grundstück Flst.-Nr.
12389
Wir beantragen, dass ein zusätzliches, größtmögli-
ches Baufenster im unteren Teil unseres Grundstü-
ckes Flst.-Nr. 12389 eingetragen werden soll. Des 
Weiteren, dass eine Grenzbebauung hin zur priva-
ten Verkehrsfläche (private Verbindungsstraße) 
möglich sein wird.

3. Erwerb Teilgrundstück zwischen Flst.-Nr. 12389
und 12391
Wir möchten gerne die restliche Grundstücksfläche
zwischen den Grundstücken Flst.-Nr. 12389 und 
12391 von der Stadt kaufen. Diese Restflächen 
waren bereits im Eigentum unseres Vaters. Bei dem 
neu entstehenden Baugrundstück soll von einer 
Baupflicht abgesehen werden. Es bestand nämlich 
bereits vor der Umlage ein Baufenster ohne Bau-
pflicht.

Für den Fall, dass die Stadt das neue Baugrund-
stück nach der Rückabwicklung der Allgemeinheit 
zum Kauf anbieten möchte, bitten wir um eine faire 
und transparente Verkaufsabwicklung, damit wir 
eine reelle Chance zum Erwerb/ Kauf haben kön-
nen. Wobei wir eine Kaufoption im Rahmen der 
Rückabwicklung wünschen und bereit sind den 
Kauf der Restfläche sehr schnell mit der Stadt ab-
zuwickeln.

Wird zur Kenntnis genommen. Der öffentliche Cha-
rakter des Fußweges ist im Rahmen des Boden-
ordnungsverfahrens zu klären.

Die Anregung wird aufgegriffen. Das Baufenster 
wurde ausreichend großzügig dimensioniert, eine 
Grenzbebauung zur privaten Verkehrsfläche hin ist
jedoch nicht möglich und aus Gründen der Ver-
kehrssicherheit auch nicht sinnvoll.

Die Hinweise zum Kauf und zur Baupflicht sind 
nicht bebauungsplanrelevant und müssen auf 
nachgelagerter Ebene im Zuge der Bodenordnung 
beachtet und geklärt werden.

Wird zur Kenntnis genommen. Zur optimierten bau-
lichen Ausnutzbarkeit der Grundstücke wird ein 
ausgewogener Mix zur Art der baulichen Nutzung 
zwischen MI-Gebiet und WA-Gebiet vorgeschlagen.
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3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 64 „Lichtgut-Alte Dielbacher Straße“, 69412 Eberbach 11

Zusammenfassung und Kommentierung der im Zuge der vorgezogenen Anhörung der Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen

Einwände/Anregungen Stellungnahme der Verwaltung

Ordnungsziffer 2:
Schreiben vom 09.12.2016, eingegangen am 09.12.2016

Es wird um Prüfung gebeten, ob auf dem Grund-
stück Flst.-Nr. 12387 eine möglichst größtmögliche 
Baufläche ohne Bauzwang ausgewiesen werden 
kann.

Das Baufenster soll ausreichend dimensioniert wer-
den. Der Hinweis bezüglich des Bauzwangs ist 
nicht bebauungsplanrelevant und muss auf nachge-
lagerter Ebene in der Bodenordnung geklärt wer-
den.

Eberbach, den 20.03.2017
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Fachamt: Bauverwaltung  Vorlage-Nr.: 2018-260 
     
   Datum: 19.11.2018 
 
 
Beschlussvorlage 
 
 
3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 64 "Lichtgut-Alte Dielbacher Straße" der Stadt 
Eberbach mit Erlass von örtlichen Bauvorschriften 
Satzungsbeschluss 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Bau- und Umweltausschuss 03.12.2018 nicht öffentlich 

Gemeinderat 20.12.2018 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 
1. a) -

(Abgrenzung siehe Anlage 1) wird entsprechend dem beigefügten Text (Anlage 2) 
nach § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.  

 
 b) Die örtlichen Bauvorschriften für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 64 

- ordnung 
(LBO) für Baden-Württemberg als Satzung beschlossen. 

 
 Der Bebauungsplan wurde im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB 

aufgestellt. Es wurde keine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt.  
 
 
2. Zur Beschlussfassung durch den gemeinsamen Ausschuss der vereinbarten 

Verwaltungsgemeinschaft (vVG) Eberbach-Schönbrunn wird die Fassung 
nachstehenden Weisungsbeschlusses empfohlen: 

 
 Der am 29.08.2011 genehmigte Flächennutzungsplan (FNP) der vVG Eberbach-

Schönbrunn wird gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) im 
-

 
3. Änderung angepasst. 
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Sachverhalt / Begründung: 
 
1. Ausgangslage 
 
a) Am 28.01.2016 fasste der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung den Beschluss zur  

-
Beschlussvorlage Nr. 2015-354. 

 
b) Der Beschluss zur frühzeitigen Behörden und Bürgerbeteiligung erfolgte in der o. g. 

Gemeinderatssitzung. 
 

c) In seiner öffentlichen Sitzung am 27.04.2017 stimmte der Gemeinderat der 
Entwurfsfassung des o. g. Bebauungsplanes, sh. Beschlussvorlage Nr. 2017-066, zu. 
Gleichzeitig wurde die Offenlage dieses Entwurfes beschlossen. 
 

 
2. Satzungsbeschluss 
 
Entsprechend dem Verfahrensstand, nachdem die Billigung des Entwurfes einschließlich des 
Entwurfes der örtlichen Bauvorschriften und des Entwurfes der Begründung erfolgt ist, 

-
die örtlichen Bauvorschriften für das Plangebiet des genannten Bebauungsplanes als 
Satzung beschlossen werden. 
 
 
3. Berichtigung des FNP 
 
Durch die im Bebauungsplan erfolgten Änderungen wird eine Berichtigung des FNP 
erforderlich. Im Wesentlichen sind die dargestellten Mischgebiets-, Wohnbau- und 
Gemeinbedarfsflächen im FNP zu berichtigen und gemäß der 3. Änderung des 
Bebauungsplanes darzustellen. 
 
 
4. Weitere Vorgehensweise 
 
Zum Inkrafttreten des Änderungsbebauungsplanes ist die öffentliche Bekanntmachung 
erforderlich.  
 
Der Be -
Rechtsaufsichtsbehörde beim Landratsamt, Rhein-Neckar-Kreis anzuzeigen. 
 
Nach § 10 a Abs. 2 BauGB soll der Bebauungsplan mit sämtlichen Unterlagen auf der 
Homepage der Stadt Eberbach, www.eberbach.de bereitgestellt werden. 
 
Für eine Entscheidung im gemeinsamen Ausschuss der vVG Eberbach-Schönbrunn sollen 
verschiedene anstehende Bebauungsplanänderungen gesammelt beschlossen werden. 
 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 
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Anlage/n: 
 
Lageplan 
Satzungsentwurf 
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Entwurf

Stadt Eberbach      
Rhein-Neckar-Kreis

Satzung

über die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 64 „Lichtgut-Alte Dielbacher Straße“
sowie dem Erlass örtlicher Bauvorschriften für das Plangebiet des genannten Bebau-
ungsplanes im beschleunigten Verfahren nach § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) 

vom:

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung vom 03.11.2017
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 G vom 20.07.2017 (BGBl. I S. 2808), 
§§ 74 und 75 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 
05.03.2010 (GBL S. 357, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 3 G vom 21.11.2017 
(GBl. S. 612) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 G 
vom 19.06.2018 (GBl. S. 221) hat der Gemeinderat der Stadt Eberbach am XXX die 3. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 64 „Lichtgut-Alte Dielbacher Straße“ sowie den Erlass örtli-
cher Bauvorschriften für den Geltungsbereich des genannten Bebauungsplanes als Satzung 
beschlossen.

§ 1

Gegenstand der Änderung

1. Gegenstand der 3. Änderung ist der Bebauungsplan Nr.: 64 „Lichtgut-Alte Dielbacher 
Straße“ der Stadt Eberbach -2. Änderung- in der am 10.02.2007 in Kraft getretenen Fas-
sung.

2. Für den räumlichen Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr.: 64 „Lichtgut-Alte Dielbacher Straße“ sowie der örtlichen Bauvorschriften ist der Lage-
plan vom Juli 2018 maßgebend. Er ist Bestandteil dieser Satzung.

§ 2

Inhalte der Änderung

1. Der Bebauungsplan Nr. 64 „Lichtgut-Alte Dielbacher Straße“ - 2. Änderung- der Stadt 
Eberbach in der am 10.02.2007 in Kraft getretenen Fassung wird geändert durch den Än-
derungsbebauungsplan Nr. 64 „Lichtgut-Alte Dielbacher Straße“ - 3. Änderung - in der 
Fassung vom XXX nach Maßgabe der Begründung vom XXX. 

2. Die Bebauungsvorschriften nach § 1 bis 3 dieser Satzung aus dem Jahr 2007 werden 
ersetzt durch die neuen Bebauungsvorschriften nach § 3 dieser Satzung, die gegenüber 
dem Bebauungsplan Nr.: 64 „Lichtgut-Alte Dielbacher Straße“, 2. Änderung in der am 
10.02.2007 in Kraft getretenen Fassung folgende Änderungen beinhalten:

Entscheidung zur Aufgabe der öffentlichen Erschließungsanlage „Mühlenweg und 
Ausweisung eines privaten Anliegerweges.
Änderung der Gemeinbedarfsfläche „Telekommunikation“ zu Mischgebietsfläche. 

Anlage 2
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Ausweisung von privaten Grünflächen mit einem 6 m breiten Gewässerrandstreifen.
Ausweisung eines Fußweges über den Holderbach. 
Anpassung der planungsrechtlichen Festsetzungen an die aktuelle Rechtslage

§ 3

Bestandteile des Bebauungsplanes

Der Bebauungsplan Nr.: 64 „Lichtgut-Alte Dielbacher Straße“- 3. Änderung besteht aus:

1. dem Lageplan im Maßstab 1 : 500 mit zeichnerischem Teil einschließlich der Zei-
chenerklärungen zu den zeichnerischen Festsetzungen,

2. den schriftlichen Festsetzungen. 

Die Begründung vom XXX ist dem Bebauungsplan Nr.: 64 „Lichtgut-Alte Dielbacher Straße“ 
beigefügt, ohne dessen Bestandteil zu sein.

Die örtlichen Bauvorschriften bestehen aus:

Dem Lageplan im Maßstab 1 : 500 zum Bebauungsplan Nr. 64 „Lichtgut-Alte Dielbacher 
Straße“ mit textlichen Regelungen vom XXX. 

Die Begründung vom XXX zu den örtlichen Bauvorschriften ist diesem beigefügt.

§ 4

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 75 Abs. 3 Ziffer 2 der Landesbauordnung für Baden-
Württemberg (LBO) handelt, wer für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr. 64 „Lichtgut-Alte Dielbacher Straße“ - 3. Änderung- aufgrund § 74 LBO getroffenen örtli-
chen Bauvorschriften zuwider handelt.

§ 5

Inkrafttreten

Der Bebauungsplan Nr. 64 „Lichtgut-Alte Dielbacher Straße“ - 3. Änderung- und die Satzung 
über die örtlichen Bauvorschriften für den Geltungsbereich des genannten Bebauungsplanes 
treten mit der ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

Eberbach, den XXX

Der Bürgermeister:

Peter Reichert
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Hinweis:

Eine etwaige Verletzung der im § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3, Abs. 2 und 2a des Baugesetz-
buches in der derzeit aktuellen Fassung bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften 
sowie Mängel in der Abwägung nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB sind bei der Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 64 „Lichtgut-Alte Dielbacher Straße“ 3. Änderung gemäß § 215 
Abs. 1 Nr. 1 – 3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung des Bebauungsplanes Nr. 64 „Lichtgut-Alte Dielbacher Straße“ - 3. Änderung- 
schriftlich gegenüber der Stadt Eberbach geltend gemacht worden sind. Dies gilt entspre-
chend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. Bei der Geltendmachung ist 
der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen.

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über 
die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der in den §§ 39 – 42 BauGB be-
zeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen 
zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsan-
sprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren gestellt ist, hingewiesen.

Eine etwaige Verletzung der in der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg erlassenen Verfahrens- und Form-
vorschriften gelten gemäß § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg von 
Anfang an als gültig zustande gekommen, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres 
geltend gemacht worden sind.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung des genannten Bebauungsplanes verletzt worden sind,

2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn innerhalb eines Jah-
res seit der Bekanntmachung die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 
hat oder die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Stadt 
Eberbach unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht worden ist.

Anlage 2

TOP 13 ö A

86



4 

B e u r k u n d u n g

1. Der Bebauungsplan Nr. 64 „Lichtgut-Alte Dielbacher Straße“ - 3. Änderung- der 

Stadt Eberbach wurde am 

dem Landratsamt - Baurechtsamt - des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg angezeigt 

(§ 10 BauGB).

2. Der Satzungsbeschluss nach § 10 Abs. 1 BauGB des Bebauungsplanes Nr. 64 „Licht-

gut-Alte Dielbacher Straße“ - 3. Änderung- sowie der Hinweis auf die Auslegung des 

Bebauungsplanes einschließlich der Begründung und der örtlichen Bauvorschriften zu 

dem genannten Bebauungsplan wurden nach § 10 Abs. 3 BauGB in der

a) Eberbacher Zeitung Nr.: am: 

b) Rhein-Neckar-Zeitung

   -Eberbacher Nachrichten- Nr.: am: 

entsprechend der Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung vom 

5. Dezember 1983 öffentlich bekannt gemacht.

Der genannte Bebauungsplan und die hierzu ergangenen örtlichen Bauvorschriften sind 

damit am: 

in Kraft getreten.

Gemäß § 10 a Abs. 2 BauGB wurde die 3. Änderung des Bebauungsplanes mit sämtli-

chen Unterlagen auf der Homepage der Stadt Eberbach unter www.eberbach.de bereit-

gestellt.

Eberbach, den 

Der Bürgermeister:
i. A.

Emig

Anlage 2
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Fachamt: Tiefbauabteilung  Vorlage-Nr.: 2018-267 
     
   Datum: 23.11.2018 
 
 
Beschlussvorlage 
 
 
Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger für den Friedhof der Stadt Eberbach 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Gemeinderat 20.12.2018 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 

1 Der Ersatzbeschaffung des Friedhofsbaggers wird zugestimmt. 
 

2 Die Fa. Ralf Staudacher Kommunalfahrzeuge erhält den Auftrag zur Lieferung eines 
Hansa   
 

3 Die Mittel stehen unter der Investitionsnummer: I55300000051  Erwerb von 
beweglichem Vermögen zur Verfügung. 

 
 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
 
1. Ausgangslage 
 

 
a) Für die Erdarbeiten auf dem Friedhof in Eberbach haben die Mitarbeiter der 

Friedhofsverwaltung einen Bagger mit Klapp- und Spreizabstützung im Einsatz. 
Hierbei handelt es sich um einen kompakten, wendigen Löffelbagger der auch in 
beengten und steilen Hanglagen eingesetzt werden kann. Der Friedhofsbagger ist 
bereits über die Nutzungsdauer hinaus beansprucht worden. Nach Auskunft eines 
KFZ-Fachbetriebes ist die mittelfristige Einsatzfähigkeit des Baggers nicht mehr zu 
gewährleisten. Deshalb ist die Ersatzbeschaffung des vorhandenen Friedhofsbaggers 
dringend notwendig. Für die erforderliche Ersatzbeschaffung des 21 Jahre alten 
Friedhofbaggers innerhalb der Friedhofsverwaltung wurde eine öffentliche 
Ausschreibung im Rahmen der VOL Teil A durchgeführt. Bei der öffentlichen 
Ausschreibung sind keine Angebote eingegangen. Aufgrund dessen wurde im 
Anschluss an die öffentliche Ausschreibung eine Preisabfrage durchgeführt. 
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2. Vergabe 
 

a) Die Lieferung wurde öffentlich nach VOL Teil A ausgeschrieben. Es wurden von einer 
Firma Ausschreibungsunterlagen abgeholt. Die Submission fand am 17.10.2018 um 
10.00 Uhr im Rathaus der Stadt Eberbach statt. Zum Submissionstermin wurden 
keine Angebote für den Friedhofsbagger abgegeben. 
 

b) Anschließend wurde eine Preisabfrage durchgeführt. Hierbei wurden fünf Bieter 
aufgefordert Angebote abzugeben.  

 
c) Der Zuschlag nach § 18 VOL, Teil A ist auf das unter Berücksichtigung aller 

Umstände wirtschaftlichste Angebot zu erteilen. Der niedrigste Angebotspreis allein 
ist nicht entscheidend.  

 
d) Im Rahmen der Preisabfrage sind zwei Angebote zum Angebotstermin bei der 

Verwaltung eingegangen. 
 

Nr. Anbieter Bezeichnung Angebotssumme 
    
1 Bieter 1 Hansa APZ 131 65.217,00 
2 Fa. Ralf Staudacher Hansa APZ 131 63.189,00 

 
Bei den oben aufgeführten Summen handelt es sich um Angebotssummen in brutto. 

 
e) Unter Berücksichtigung aller für die Vergabe erforderlichen Umstände ist das 

das Wirtschaftlichste. Der angebotene Friedhofsbagger erfüllt alle erforderlichen 
Kriterien, die für einen sinnvollen Einsatz in den Bereichen des Friedhofswesens 
notwendig sind.  

 
d) Die Fa. Ralf Staudacher Kommunalfahrzeuge ist  der Verwaltung als leistungsfähiger 

und zuverlässiger Handelsdienstleister für Kommunaltechnik bekannt. 
 

e) Die Angebotspreise sind wirtschaftlich und angemessen und entsprechen der 
aktuellen Marktsituation. 

 
 
3. Finanzierung 
 
Die Finanzierung des Fahrzeuges erfolgt unter der Investitionsnummer: I55300000051  
Erwerb von beweglichem Vermögen. Im Haushalt 2018 sind entsprechende Mittel in Höhe 

 
 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

Anlage/n: 
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Dieser Tagesordnungspunkt wird Ihnen als 

Tischvorlage zur Verfügung gestellt. 
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Fachamt: Stadtwerke  Vorlage-Nr.: 2018-255 
     
   Datum: 15.11.2018 
 
 
Beschlussvorlage 
 
 
Anpassung der Eintrittspreise für die Sauna ab 01.01.2019 sowie Anpassung der 
Entgeltordnung für die Benutzung der Einrichtung des Badezentrums Eberbach 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Werksausschuss 29.11.2018 nicht öffentlich 

Gemeinderat 20.12.2018 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat stimmt der Preiserhöhung für die Sauna im Badezentrum von 9,-- 
12,-- -- -- 
Entgeltordnung in der Fassung vom 01.05.2015 wird entsprechend angepasst. 
 
Die neuen Entgelte treten am 01.01.2019 in Kraft. 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
 1.        
    
Aufgrund einer betriebswirtschaftlichen Analyse der Unternehmensberatung Altenburg 
GmbH weist das Betriebsergebnis der Sauna ohne Berücksichtigung der Personalkosten 
und der Instandhaltung einen Verlust in Höhe von rd. 5.000,--  
 
Eine Diskussion im Gemeinderat am 27.09.2018 hat gezeigt, dass die Kunden zum Erhalt 
der Sauna durchaus bereit sind, einen höheren Preis zu bezahlen. 
 
2. 
 
Wie im Strategiekonzept der Fa. Altenburg aufgezeigt, liegen die Preise unterhalb des 
Branchenvergleichs. Der Preis für die Sauna in der Katzenbuckeltherme liegt z.Zt. bei  
14,--  
 
Deshalb sollen die Preise für die Sauna im Badezentrum wie folgt verändert werden: 
 
 Aktuelle Preise Zukünftige Preise 
Einzelkarte  9,--   12,--  
Zehnerkarte 80,--  110,--  
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Die neuen Preise würden bei einer angenommenen Besucheranzahl von 2.970 (Jahr 2017)   
zu einer Erlössteigerung von ca. 9.000,-- 
Betriebsergebnis (ohne Personal- und Instandhaltungskosten) ausgeglichen und könnte 
zusätzlich noch die Instandhaltungen abdecken. 
 
 3.  
 
Eine Reduzierung der Öffnungstage und der Öffnungszeiten soll in der Hallenbadsaison 
nicht durchgeführt werden, da hier die Auslastung in einem akzeptablen Maß liegt. 
Siehe auch Auszug der Altenburgstudie: 
 
 
Benchmark Besucherzahlen 2017 
 
                                                           Hallenbadsaison       Freibadsaison 
Saunabesucher                                                    2.450                       520 
 
Öffnungstage / Jahr                                               192                          56 
 
Saunabesucher / Öffnungstag                                 13                            9 
 
Branchensollwert                                             20  40  
  
  

 
  
Für den Zeitraum der kommenden Freibadsaison werden Vorschläge erarbeitet. 
 
 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

  

 
 
 

Anlage:   Entgeltordnung für die Benutzung der Einrichtung des Badezentrums 
      der Stadt Eberbach ab 01.01.2019 
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- E N T W U R F - 
 

Entgeltordnung für die Benutzung der Einrichtungen des 
Badezentrums der Stadt Eberbach ab 01.01.2019 

1. Für die Benutzung der Einrichtung des Badezentrums der Stadt Eberbach werden Entgelte 
nach Maßgabe der Nr. 10 erhoben. In den Preisen ist die jeweilige Umsatzsteuer enthalten. 

2.   Für die Benutzung gilt: 

a) Erwachsener i.S. der Festsetzung sind Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr 
(volles Entgelt).  

b) Jugendliche und Kinder i.S. der Festsetzung sind Personen vom vollendeten 6. bis 
zum vollendeten 18. Lebensjahr. 

c) Schüler, Studenten, Auszubildende und Bundesfreiwilligendienstleistende zahlen auch 
nach Vollendung des 18. Lebensjahres bei Vorlage gültiger Nachweise ermäßigtes 
Entgelt. 

3.   Gegen Vorlage gültiger Nachweise erhalten 

a) Erwachsene mit Schwerbehinderung (Grad der Behinderung mind. 50 %), die 
Vergünstigung nach Nr. 10 A 4.2, B 3.2, C 1.2. 

b) Kinder, Jugendliche, Schüler und Studenten mit Schwerbehinderung (Grad der 
Behinderung mind. 50 %), die Vergünstigung nach Nr. 10 A 4.3, B 3.3 und C 1.3. 

c) Bei Schwerbehinderten, bei denen die Notwendigkeit ständiger Begleitung nach-
gewiesen ist (Schwerbehindertenausweis Merkmal B), hat die Begleitperson kein 
Eintrittsgeld zu entrichten. 
 

4.   Maßgebend für die Entscheidung, ob volles oder ermäßigtes Entgelt nach Ziffer 2 a, b und  
      c zu entrichten ist, sind die Verhältnisse am Lösungstag. 

5.   Andere als in diesem Tarif bestimmte Vergünstigungen werden nicht gewährt. 

6.   Sämtliche Eintrittskarten für das Hallenbad bzw. Freibad sind am Eingang der Bäder 
oder bei  den Stadtwerken Eberbach, Güterbahnhofstr. 4, 69412 Eberbach, zu erhalten. 

Saisonkarten bzw. Jahreskarten sind vor der Aushändigung mit dem Namen des Inhabers 
zu versehen. Ohne Namen sind sie ungültig. Sofern ein Lichtbild auf den Karten vorgesehen 
ist, ist das Anbringen desselben zwingend; ohne geeignetem Lichtbild sind die Saison- 
bzw. Jahreskarten ungültig. 

7.  Campingplatz-Karteninhaber sind mit ihren Eintrittskarten zum zweimaligen Eintritt am 
Lösungstag berechtigt. 

8. Die Übertragbarkeit von Saison- und Jahreskarten für das Frei- bzw. Hallenbad ist 
ausgeschlossen. Missbräuchliches Verhalten wird geahndet, auf die Badeordnung wird 
verwiesen. 
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9. Alle festgesetzten Entgelte sind durch Einwurf in die automatische Kassenanlage bzw. 
am Schalter in den Bädern oder in den Stadtwerken zu entrichten. In letzterem Falle ist eine 
dem Entgelt entsprechende Eintrittskarte auszuhändigen. 

10. Die nachstehenden Entgelte werden ab dem 01.01.2019 erhoben: 

A. FREIBAD EUR 

1. Einzelkarten  
1.1 Erwachsene 4,00 
1.2 Kinder, Jugendliche, Schüler, Studenten 2,00 

2. Abendkarten (ab 17:00 Uhr)  
2.1 Erwachsene 2,50 
2.2 Kinder, Jugendliche, Schüler, Studenten 1,00 

3. Zehnerkarten  
3.1 Erwachsene 36,00 
3.2 Kinder, Jugendliche, Schüler, Studenten 15,00 

4. Saisonkarten  
4.1 Erwachsene 65,00 
4.2 Kinder, Jugendliche, Schüler, Studenten 30,00 
4.3 Kinder, Jugendliche, Studenten mit Schwerbehinderung 20,00 
4.4 Familienkarte mit 1 Elternteil und Angehörigen 

 nach Ziffer 2 b und c 75,00 
4.5 Familienkarte mit 2 Elternteilen und Angehörigen 

 nach Ziffer 2 b und c 125,00 

B. HALLENBAD 

1. Einzelkarten  
1.1.      Erwachsene 3,50 
1.2. Kinder, Jugendliche, Schüler, Studenten 2,00 

2. Zehnerkarten  
2.1 Erwachsene 30,00 
2.2 Kinder, Jugendliche, Schüler, Studenten 15,00 

3. Saisonkarten  
3.1 Erwachsene 160,00 
3.2 Kinder, Jugendliche, Schüler, Studenten 85,00 
3.3 Kinder, Jugendliche, Studenten mit Schwerbehinderung 50,00 
3.4 Familienkarte mit 1 Elternteil und Angehörigen 

 nach Ziffer 2 b und c 190,00 
3.5 Familienkarte mit 2 Elternteilen und Angehörigen 

 nach Ziffer 2 b und c 330,00 
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C. FREI- UND HALLENBAD 

1. Jahreskarten  
1.1 Erwachsene 230,00 
1.2 Kinder, Jugendliche, Schüler, Studenten 115,00 
1.3 Kinder, Jugendliche, Schüler, Studenten mit 

 Schwerbehinderung 60,00 
1.4 Familienkarte mit 1 Elternteil und Angehörigen 

 nach Ziffer 2 b und c 250,00 
1.5 Familienkarte mit 2 Elternteilen und Angehörigen 

 nach Ziffer 2 b und c 450,00 

2. Kostenersätze und Verwaltungsgebühren 
2.1 Für verlorene Schlüssel 20,00 
2.2 Für Ersatz bei Verlust der Saisonkarte 15,00 
2.3 Reinigungsentgelt 15,00 
2.4       Für Ahndung von missbräuchlicher Nutzung 

 von Eintrittskarten, bis zu 60,00 
 

 
D. SAUNA 
    
   1. Einzelkarten                                                       12,00 
   2. Zehnerkarten                                                    110,00 
 
 
 

Eberbach, den 12.11.2018 gh/wg 

gez. der Bürgermeister 

 

G. Haag   M. Sigmund   
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Fachamt: Hauptamt  Vorlage-Nr.: 2018-265/1 
     
   Datum: 07.12.2018 
 
 
Beschlussvorlage 
 
 
Zusammensetzung der beschließenden Ausschüsse 
hier: Bestellung von sachkundigen Einwohnern gemäß § 40 Abs. 1 GemO 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Gemeinderat 20.12.2018 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 

1. Als beratendes Mitglied der AGL-Fraktion im Verwaltungs- und Finanzausschuss wird 
Herr Simon Dost widerruflich bestellt. 

 
2. Die Bestellung von Herrn Jürgen Creß als beratendes Mitglied der AGL-Fraktion im 

Verwaltungs- und Finanzausschuss wird widerrufen. 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Die Mitglieder aus der Mitte des Gemeinderats und die Reihenfolge-Stellvertreter der 
beschließenden Ausschüsse nach § 4 der Hauptsatzung wurden im Wege der Einigung in 
der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 25.01.2018 bestellt. 
 
In die beschließenden Ausschüsse 
 
- Verwaltungs- und Finanzausschuss 
- Bau- und Umweltausschuss 
- Umlegungsausschuss 
- Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Stadtwerke (Werksausschuss) 
 
wurden ebenfalls in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 25.01.2018 sachkundige 
Einwohner gemäß § 40 Abs. 1 GemO bestellt. 
 
Aufgrund eines Änderungswunsches der AGL-Fraktion ist eine Veränderung der beratenden 
Mitglieder im Verwaltungs- und Finanzausschuss erforderlich. 
 
Weitere Änderungswünsche der anderen Fraktionen liegen nicht vor. 
 
Die Berufung sachkundiger Einwohner als beratende Mitglieder erfolgt gem. § 37 Abs. 7 
GemO als Wahl, da es sich um eine Personalentscheidung handelt. 
Wahlen werden grundsätzlich geheim mit Stimmzetteln durchgeführt. Es kann offen gewählt 
werden, wenn kein Mitglied widerspricht. 
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Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

Anlage/n: 
 
Entwurf Zusammenstellung Besetzung der Ausschüsse 
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